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Bemerkungen Zu Eherecht des ünftigen Codex Iuris
Canonicı

Zur Kodifikationsgeschichte
Überblickt Ila  . die Geschichte der odifikation des Kirchenrechts 1mM Jahr-
hundert, en einıge nicht unınteressante Details 1NSs Auge. Da ist ZUu einen
die Tatsache festzustellen, dafs der Ansto(ßs ZUT Kodifikation jeweils VO Päpsten
ausging, die INa  —; als Seelsorgepäpste bezeichnen kann, und ZWAarT, abgesehen VO

sonstigen pastoralen spekten ihrer Tätigkeit, schon allein aufgrund der Tat-
sache, daf S1€e unmittelbar VO der Seelsorge ın einer DIiözese auf den Petri
berufen wurden: 1US (1903—1914) und Johannes KOCHT. (1958—-1963) elWeIl-
sSen zudem große Ahnlichkeiten miteinander auf Sie vorher Erzbischöfe
(Patriarchen) VO Venedig, keine kanonistischen Fachleute un WarT

beiden nicht gegOnnt, das VONn ihnen inıthıerte Werk persönlich ZuSC
bringen. Der bis ZUT tun geltende exX Iuris Canonicı wurde VO

Nachfolger 1US X., ened1i promulgiert; das vorliegende Schema Zzu

eX (SCIC) wird er Voraussicht ach VO dritten Nachfolger des Ini-
Hators der odifikation, dem gegenwärtig regierenden aps Johannes Paul I5
promulgiert werden.
Die VO Johannes 1963 1NSs en gerufene Kommission ZUrE Revision des
kanonischen Rechts?, deren Aufgabenbereich UrcC Paul VI 1963 näher präzl-
siert wurde, legte, Was das ereC betrifft, 1975 eın erstes Schema vor®. Dieser
119 CanoNnes umfassende Entwurf, dessen Entstehen wıe das der übrigen eıle
des projektierten Gesetzbuches umfassend ın den Communicationes
kommentiert worden WAarT, wurde ın den folgenden Jahren einer umfassenden
Begutachtung unterzogen. 1980 egte die genannte päpstliche Kommıission den
Gesamtentwurtf chema eines exX (SCIC) or*?, dessen eherechtlicher
Teil aus ın CanoNnes besteht uch dieser Entwurf wurde nochmals eingehend
begutachtet. Die Kommission erstellte 1mM r;e 1981 einen zusammentassenden
Bericht Relatio) ber die bei ihr eingelangten Stellungnahmen und Anderungs-
wünsche bezüglich des Gesetzbuches?. Zahlreiche, teils VO den Bischö-
fen die Kommission herangetragene, teils VO  — der Kommission selbst SC
brachte Anderungswünsche wurden och berücksichtigt, da{fs bei der Darstel-
lung der nunmehr vorläufig projektierten Rechtslage sowochl das SCIC VO  — 1980
wIıe auch die Kelatio VO 1981 berücksichtigt werden mussen Zu ein1gen auch das
ereC betreffenden Fragen wurden Sondervoten VO den Kommiss1onsmuıit-
gliedern erbeten>, die endgültige Entscheidung ber die gesetzliche Formulie-
rung ın ezug auf diese Fragen steht och au  N

Communicationes 1/1965, D: 35
2 Schema CanOoONNUmMm qUO disciplina canonıca de sacramenHt4s recognoscıitur. ypıs Polyglottis atıca-

15, 1975
Schema Codicıs Iurıs Canonicıl, ypıs Polyglottis aticanıs, 1980
Kelatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mıs Exc.mis Patribus Commiss1o0-
n1ıSs ad NOvVvISsSıIMUmM Schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, Cu responsionibus a Secretarıa
Consultoribus datis Typis Polyglottis Vaticanis, 1981
An ehe- bzw eheprozeßrechtlichen Fragen stand dabei ZUuUr Diskussion dıe Festlegung eines Hin-
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Bemerkungen zum Eherecht des künftigen Codex Iuris 
Canonici 

1. Zur Kodifikationsgeschichte 
überblickt man die Geschichte der Kodifikation des Kirchenrechts im 20. Jahr­
hundert, so fallen einige nicht uninteressante Details ins Auge. Da ist zum einen 
die Tatsache festzustellen, daß der Anstoß zur Kodifikation jeweils von Päpsten 
ausging, die man als Seelsorgepäpste bezeichnen kann, und zwar, abgesehen von 
sonstigen pastoralen Aspekten ihrer Tätigkeit, schon allein aufgrund der Tat­
sache, daß sie unmittelbar von der Seelsorge in einer Diözese auf den Stuhl Petri 
berufen wurden: Pius X. (1903-1914) und Johannes xxm. (1958-1963). Beide wei­
sen zudem große Ähnlichkeiten miteinander auf. Sie waren vorher Erzbischöfe 
(Patriarchen) von Venedig, waren keine kanonistischen Fachleute und es war 
beiden nicht gegönnt, das von ihnen initiierte Werk persönlich zum Abschluß zu 
bringen. Der bis zur Stunde geltende Codex luris Canonici (CIC) wurde vom 
Nachfolger Pius' X., Benedikt XV., promulgiert; das vorliegende Schema zum 
neuen Codex (SCIC) wird aller Voraussicht nach vom dritten Nachfolger des Ini­
tiators der Kodifikation, dem gegenwärtig regierenden Papst Johannes Paul II. , 
promulgiert werden. 
Die von Johannes XXIII. 1963 ins Leben gerufene Kommission zur Revision des 
kanonischen Rechts1 , deren Aufgabenbereich durch Paul VI. 1965 näher präzi­
siert wurde, legte, was das Eherecht betrifft, 1975 ein erstes Schema vor2• Dieser 
119 canones umfassende Entwurf, dessen Entstehen wie das der übrigen Teile 
des projektierten neuen Gesetzbuches umfassend in den Communicationes 
kommentiert worden war, wurde in den folgenden Jahren einer umfassenden 
Begutachtung unterzogen. 1980 legte die genannte päpstliche Kommission den 
Gesamtentwurf (Schema) eines neuen Codex (SCIC) vor3, dessen eherechtlicher 
Teil aus 111 canones besteht. Auch dieser Entwurf wurde nochmals eingehend 
begutachtet. Die Kommission erstellte im Jahre 1981 einen zusammenfassenden 
Bericht (Relatio) über die bei ihr eingelangten Stellungnahmen und Änderungs­
wünsche bezüglich des neuen Gesetzbuches4 • Zahlreiche, teils von den Bischö­
fen an die Kommission herangetragene, teils von der Kommission selbst vorge­
brachte Änderungswünsche wurden noch berücksichtigt, so daß bei der Darstel­
lung der nunmehr vorläufig projektierten Rechtslage sowohl das SCIC von 1980 
wie auch die Relatio von 1981 berücksichtigt werden müssen. Zu einigen auch das 
Eherecht betreffenden Fragen wurden Sondervoten von den Kommissionsmit­
gliedern erbeten5, die endgültige Entscheidung über die gesetzliche Formulie­
rung in bezug auf diese Fragen steht noch aus. 

1 Communicationes 1/1965, 5, 35. 
2 Schema canonum quo disciplina canonica de sacramentis recognoscitur. Typis Polyglottis Vatica­

nis, 1975. 
3 Schema Codicis luris Canonici, Typis Polyglottis Vaticanis, 1980. 
• Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis atque Exc.mis Patribus Commissio­

nis ad novissimum Sch ema Codicis Juris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et 
Consultoribus datis. Typis Polyglottis Vaticanis, 1981. 

5 An ehe- bzw. eheprozeßrechtlichen Fragen stand dabei zur Diskussion die Festlegung eines Hin-
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Die kirchenrechtliche 1C der Ehe 1m ex
Bevor die wichtigsten Einzelheiten des künftigen eX dargestellt werden, 11-
teressiert ein Blick ın das geistige Gesamtkonzept des Eherechts, ın den
Geist dieser Gesetzgebung Und ler ist ZUu einen schon die Einordnung der auf
das erecCc bezugnehmenden CanonNnes 1ın das Gesetzbuch bedeutsam. Der E:
VO 1917 hatte das erecC iın das Sachenrec. eingeordnet, wobei die Überlegung
mafigeben geWESECN seın dürfte, dafß Sakramente als heilige Sachen betrachtet
wurden. emzufolge stand bzw steht auch 1mMm erecCc des CIC das Rechtsinsti-
tut Ehe als olches 1mM Vordergrun des rechtlich schützenden Interesses, währ-
rend demgegenüber die Interessen der ıIn dieser Ehe eDenden ın etwa 1n den
intergrund etiten
Der(VO 1917 ist, Was seine Einteilungskriterien betrifft, VO der aus dem ro-
mischen ec stammenden Kategorisierung ın Nae, Ies, actones geprägt.
Das SCIC olg demgegenüber vo  g Einteillungskriterien; das erecC
findet sich nunmehr iın dem SC ‚„„‚Der Heiligungsauftrag der rche  44 (De
Ecclesiae INUNeEeTE Sanc  candi on VO  — 1er AaUuUs wird deutlich, da{fs bei em
berechtigten un: selbstverständlich beibehaltenen Rechtsschutz für das nstitut
Ehe die personalen Bezüge der 1ın dieser Ehe ebenden Menschen iın stärkerem
Matfße das ugenmerk des Gesetzgebers auf sich BeZOHECN haben Der eUeE CX
beginnt seine Aussagen ber das erecC mıiıt einer Definition der Ehe, die stark
auf den personalen Aspekt der Eheschließung, den Bund der Ehegatten un! die
dadurch begründete ganzheitliche Lebensgemeinschaft StTEeE Während der
CIC 1n 1013 VO  _' Ehezwecken spricht (Primärzweck der Ehe ist bekanntlich
die Zeugung und Erziehung VO  — achkommenschaft), geht das SCIC vo  2 eUuUe

Wege. 1C ur, da{fs VO hezwecken überhaupt nicht mehr gesprochen wird,
S sich auch bei der Beschreibung der dem ehnelıchen Lebensbund eingestif-
etiten Ausrichtung eine bemerkenswerte Reihenfolge: Die Ehe ist ihrer natuüur-
en Beschaffenheit ach auf das Wohl der Ehegatten und auf Zeugung wI1e Er-
ziehung VO  — achkommenschaft ausgerichtet (ordinatum). Hier werden BaMZ
unzweifelhaft eUE Akzente gesetzt, die 1ın den Aussagen des Gesetzbuches ber
den hekonsens eine Bekräftigung erfahren. Hatte das ec des C IC den Ehe-
konsens beschrieben als eın gegenseıtiges Übertragen bzw Annehmen des dau-
ernden und ausschließlichen Rechtes auf die 17 Zl Zeugung VO Nachkom-
menschaft sich geeigneten Akte‘ (C 1081 eine Aussage, die dem kanonti-
schen ec den Vorwurtf eingebracht hatte, S etirachte die Ehe als ‚‚Begat-
tungsgesellschaft”® sieht das B U 1 NnscChIiu die Pastoralkonstitution
des Konzils’ den hekonsens als einen Willensakt, UTrC den Mann und Tau 1ın
einem unauflöslichen Bund sıch gegenseıitig übergeben und annehmen (C 1010

In diesen Grundaussagen ber das Eheverständnis des SCIC kommen

dernisses der Weihe für den verheirateten Diakon, ob cdieser ach dem Tod seliner Frau der
Zölibatsverpflichtung unterhegen sSo der N1IC| Ferner cdie Pflichtappellation des Ehebandver-
teidigers 1 die zweite nstanz bei einem auf Ungültigkeit der Ehe lautenden Urteil der ersten
nstanz

Bonnet, L’essenza del matrımon10 Canon1CcO. Contributo Ilo studio dell’amore conlugale.
Omento COS  VOo del matrımon10. Padova 1976, 195 Vgl die berechtigte E  tik vacks a
dem ın der bisherigen Kanonistik bisweilen einseltig etonten „„1US ın corpus‘”” als Gegenstand des

85/1974/1,
Ehevertrages. d’Avack, Per uUuNna riforma giurildica del matrımon10, 171} dirıitto ecclesiastıco

Nr.
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2. Die kirchenrechtliche Sicht der Ehe im neuen Codex 

Bevor die wichtigsten Einzelheiten des künftigen Codex dargestellt werden, in­
teressiert ein Blick in das geistige Gesamtkonzept des neuen Eherechts, in den 
Geist dieser Gesetzgebung. Und hier ist zum einen schon die Einordnung der auf 
das Eherecht bezugnehmenden canones in das Gesetzbuch bedeutsam. Der CIC 
von 1917 hatte das Eherecht in das Sachenrecht eingeordnet, wobei die Oberlegung 
maßgebend gewesen sein dürfte, daß Sakramente als heilige Sachen betrachtet 
wurden. Demzufolge stand bzw. steht auch im Eherecht des CIC das Rechtsinsti­
tut Ehe als solches im Vordergrund des rechtlich zu schützenden Interesses, wäh­
rend demgegenüber die Interessen der in dieser Ehe Lebenden in etwa in den 
Hintergrund treten. 
Der CIC von 1917 ist, was seine Einteilungskriterien betrifft, von der aus dem rö­
mischen Recht stammenden Kategorisierung in personae, res, actiones geprägt. 
Das SCIC folgt demgegenüber völlig neuen Einteilungskriterien; das Eherecht 
findet sich nunmehr in dem Abschnitt „Der Heiligungsauftrag der Kirche" (De 
Ecclesiae munere sanctificandi). Schon von hier aus wird deutlich, daß bei allem 
berechtigten und selbstverständlich beibehaltenen Rechtsschutz für das Institut 
Ehe die personalen Bezüge der in dieser Ehe lebenden Menschen in stärkerem 
Maße das Augenmerk des Gesetzgebers auf sich gezogen haben. Der neue Codex 
beginnt seine Aussagen über das Eherecht mit einer Definition der Ehe, die stark 
auf den personalen Aspekt der Eheschließung, den Bund der Ehegatten und die 
dadurch begründete ganzheitliche Lebensgemeinschaft abstellt. Während der 
CIC in c. 1013 § 1 von Ehezwecken spricht (Primärzweck der Ehe ist bekanntlich 
die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft), geht das SCIC völlig neue 
Wege. Nicht nur, daß von Ehezwecken überhaupt nicht mehr gesprochen wird, 
es findet sich auch bei der Beschreibung der dem ehelichen Lebensbund eingestif­
teten Ausrichtung eine bemerkenswerte Reihenfolge: Die Ehe ist ihrer natür­
lichen Beschaffenheit nach auf das Wohl der Ehegatten und auf Zeugung wie Er­
ziehung von Nachkommenschaft ausgerichtet (ordinatum). Hier werden ganz 
unzweifelhaft neue Akzente gesetzt, die in den Aussagen des Gesetzbuches über 
den Ehekonsens eine Bekräftigung erfahren. Hatte das Recht des CIC den Ehe­
konsens beschrieben als ein gegenseitiges übertragen bzw. Annehmen des dau­
ernden und ausschließlichen Rechtes auf die „zur Zeugung von Nachkom­
menschaft an sich geeigneten Akte" (c. 1081 § 2) - eine Aussage, die dem kanoni­
schen Recht den Vorwurf eingebracht hatte, es betrachte die Ehe als „ Begat­
tungsgesellschaft"6 -, so sieht das SCIC im Anschluß an die Pastoralkonstitution 
des Konzils7 den Ehekonsens als einen Willensakt, durch den Mann und Frau in 
einem unauflöslichen Bund sich gegenseitig übergeben und annehmen (c. 1010 
§ 2 SCIC). In diesen Grundaussagen über das Eheverständnis des SCIC kommen 

dernisses der Weih e für den verheirateten Diakon, d . h . ob dieser nach dem Tod seiner Frau der 
Zölibatsverpflichtung unterliegen solle oder nicht. Ferner die Pflichtappellation des Ehebandver­
teidigers an die zweite Instanz bei einem auf Ungültigkeit der Ehe lautenden Urteil der ersten 
Instanz. 

6 P. A . Bonne/, L'essenza del matrimonio canonico. Contributo allo s tudio dell'amore coniugale . II 
momento costitutivo del matrimonio. Padova 1976, 195. - Vgl. die berechtigte Kritik d' Avacks a n 
dem in der bisherigen Kanonis tik bisweilen einseitig betonten „ ius in corpus" als Gegenstand des 
Ehevertrages. P. A. d'Avack, Per una riforma giuridica del matrimonio, in: Il diritto ecclesiastico 
85/1974/1, 6. 

7 VatII GS Nr. 48. 
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vielleicht A  stärksten die Impulse des I1 Vatikanischen Konzils ZUuU TIragen,
wobei insbesondere die Verwendung des biblischen Begriffes ‚‚Bund“ oedus
als Abbild der Verbindung Gottes mit dem auserwählten olk auffällt® Die frü-
ere Sichtweise un Terminologie des C108 ist indes chtvo verschwunden;
der Ausdruck ‚‚contractus matrımonialis” (Ehevertrag) wird neben ‚‚foedus” in

1008 {A verwendet, allerdings NUr, ın 1mM Wortlaut mit 1012 EÄIC- über-
einstimmender Formulierung festzustellen, dafß zwischen ‚‚contractus matrımo-
nialis‘“ un dem esakrament bei Getauften eın Unterschie estene Diese
unktimierung VO Ehevertrag un -sakrament ist trotz gewichtiger egenstim-
men 1in neuester Zeit19un trotz eINeEes vorsichtig ZUTUÜUC  altenden Votums der In-
ternationalen Theologischen Kommission, das sich für ein Neuüberde  en des
Sakramentsbegriffes der Ehe ausgesprochen hatte1!, beibehalten worden.
Beachtlich für die Geistigkeit der Gesetzgebung ist auch der SC
ber die Vorbereitung der Eheschließung. Während der K ach einıgen einlei-
tenden CanonNnes das Kapitel des Eherechts überschrei DE 11S qUaEC matrımo-
nı celebration! praemutt debent et praesertim de publicationibus matrımoni1ali-
bus  44 (cc CI} un! dieses Kapitel einfach mit der Feststellung beginnt:
Bevor eine Ehe geschlossen wird, INUuU teststehen, da{fs ihrem erlaubten un: gülti-
SCnSCnichts 1mM Wege steht, wird 1mM SCIC VOINl der pastoralen orge S5CSPIO-
chen un: VO  — dem, Was der Eheschließung vorauszugehen habe (cc

An den Beginn dieses Abschnittes wird die Aussage gestellt, die Seelen-
hirten selen verpflichtet, dafür SUTgEN, dafß die kirchliche Gemeinschaft den
Gläubigen jene angedeihen läft, UrcC die der Ehebund 1mM christlichen
Geist erhalten und ZUT Vollendung geführt werde. Diese pastorale Hirtensorge
wird näherhin konkretisiert, un werden neben Predigt un Katechese un
der Verwendung der sozialen Kommunikationsmiuittel auch die individuelle Ehe-
vorbereitung wıe auch eine würdige lıturgische Gestaltung der Eheschließung
erwähnt.
(Gjanz eEUeE Wege beschreitet das SCIC ın der rage ach dem Normadressaten des

FEherechts Während der GIE: davon ausgeht, da{fs das katholische chen-
recht grundsätzlich für alle Getauften Geltung hat, sOweıt nicht akatholisch [E
taufte VO einzelnen Bestimmungen des SAUSECHNOMUNEN sind (C 12 CIC): sagt
das SA71O dafs das katholische rchenrecht UT für die Katholiken Geltung hat
e 11 Getaufte, die einer VO  — der katholischen etrennten TE oder
kirchlichen Gemeinschaft angehören, sind VO  j den Gesetzen des eX
Te cht etroffen, während ingegen die aUus der katholischen IC UrCcC
formellen Akt Ausgetretenen diesen Gesetzen weiıterhin unterliegen, sofern
nicht ın Einzelfällen eLiwas anderes ausdrücklich vorgesehen ıst SS und

Navarrete, De matrımon10. Schema Codicis lurıs Canonicı Cu Oohs (Manuskript), Komae 1982,
Anm

‚Quare iınter baptizatos nequit matrımonjalis contractus validus consistere, quın sıt 1PSO SaCTd-
mentum.“

Correcco, Die Lehre VO der Untrennbarkeit des Ehevertrages VO Sakrament 1 Lichte des scho-
astischen Prinzips 2  ratıla perficit, NO destruit naturam“””, 171} Archiv kath Kirchenrecht

379 f Aymans, Die Sakramentalität christlicher Ehen ın ekklesiologisch-kanonisti-
scher Sicht, 1N: Inerer TIheol Zitschr. 19/4, 321 tf. Manzanares, Habitudo matrımonıum baptizato-

inter et sacramentum Umne matrımonıium duorum baptizatorum estne necessarlo CI1-
tum?, 1n PerMCL 67/1978, 35 ff de 'AuUrols, Le marlage des baptises de l’Eglise catholique quı
n’ont pPas la foi, 1: Revue de droit Call. 30/1980, 151 ff
Mitgeteilt 17117 Gregorianum 9/1978, 462
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vielleicht am stärksten die Impulse des II. Vatikanischen Konzils zum Tragen , 
wobei insbesondere die Verwendung des biblischen Begriffes „ Bund" (foedus) 
als Abbild der Verbindung Gottes mit dem auserwählten Volk auffällt8 • Die frü ­
here Sichtweise und Terminologie des CIC ist indes nicht völlig verschwunden; 
der Ausdruck " contractus matrimonialis" (Eh evertrag) wird neben „foedus" in 
c. 1008 SCIC verwendet, allerdings nur, um in im Wortlau t mit c. 1012 CIC über­
einstimmender Formulierung festzus tellen, daß zwisch en "contractus matrimo­
nialis" und dem Ehesakrament bei Getauften kein Unterschied bestehe9• Diese 
Junktirnierung von Ehevertrag und -sakrament is t trotz gewichtiger Gegenstim­
men in neuester Zeit10 und trotz eines vorsichtig zurückhaltenden Votums d er In­
ternationalen Theologisch en Kommission, das sich für ein Neuüberdenken des 
Sakramentsbegriffes der Ehe ausgesprochen hatte11, beibehalten worden. 
Beachtlich für die Geistigkeit der neuen Gesetzgebu ng ist auch der Abschnitt 
über die Vorbereitung der Eheschließung. Während der CIC nach einigen einlei­
tenden canones das 1. Kapitel des Eherechts überschreibt „De iis quae matrimo­
nii celebrationi praemitti debent et praesertim de publicationibus matrimoniali­
bus" (cc. 1019-1034 CIC), und dieses Kapitel einfach mit der Feststellung beginnt: 
Bevor eine Ehe geschlossen wird, muß fests tehen, daß ihrem erlaubten und gülti­
gen Abschluß nichts im Wege steht, wird im SCIC von der pastoralen Sorge gespro­
chen und von dem, was der Eh eschließung vorau szugehen h abe (cc. 1016-1025 
SCIC). An den Beginn dieses Abschnittes wird die Au ssage gestell t, die Seelen­
hirten seien verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die kirchliche Gemeinschaft den 
Gläubigen jene Hilfe angedeihen läßt, durch die der Eh ebund im christlichen 
Geist erhalten un d zur Vollendung geführt werde. Diese pastorale Hirtensorge 
wird näherhin konkretisiert, und es werden neben Predigt u n d Katechese und 
der Verwendung der sozialen Kommunikationsmittel auch die individuelle Ehe­
vorbereitung wie auch eine würdige liturgische Gestaltung der Eheschließung 
erwähnt. 
Ganz neue Wege beschreitet das SCIC in der Frage nach dem Nonnadressaten des 
neuen Eherechts. Während der CIC davon ausgeht, daß das katholisch e Kirchen ­
rech t grundsätzlich für alle Getauften Geltung hat, soweit nich t akatholisch Ge­
taufte von einzelnen Bestimmungen des CIC ausgenommen sind (c. 12 CIC), sagt 
das SCIC, daß das katholische Kirch enrech t nur für die Katholiken Geltung hat 
(c. 11 § 1 SCIC). Getaufte, die einer von der katholisch en getrennten Kirch e oder 
kirchlichen Gemeinschaft angehören, sind von den Gesetzen des neu en Codex 
direkt nicht betroffen, während hingegen die aus der katholischen Kirch e durch 
formellen Akt Ausgetretenen diesen Gesetzen weiterhin unterliegen, sofern 
nich t in Einzelfällen etwas anderes ausdrücklich vorgesehen ist (ebda §§ 2 u nd 3). 

8 U. Navarrete, De matrimonio. Schema Codicis Iuris Canonici cum notis (Manuskript), Romae 1982, 
1 Anm. 1. 

9 „Quare inter baptizatos nequit matrimonialis contractus validus consistere, quin sit eo ipso sacra­
mentum." 

10 E. Correcco, Die Lehre von der Untrennbarkeitdes Ehevertrages vom Sakrament im Lichte des scho­
lastischen Prinzips „Gratia perficit, non destruit naturam", in: Archiv f. kath. Kirchenrecht 
143/1974, 379 ff. W. Ay111a11s, Die Sakramentalität christlicher Ehen in ekklesiologisch-kanonisti­
scher Sicht, in: Trierer Theo!. Ztschr. 1974, 321 ff. J. Mmwmares, Habitudo matrimonium baptizato­
rum inter et sacramentum: Omne matrimonium duorum baptizatorum estne necessario sacramen­
tum?, in: PerMCL 67/1978, 35 ff. L. de Na11rois, Le mariage des baptises de l'Eglise catholique qui 
n'ont pas la foi, in: Revue de droit can. 30/1980, 151 ff. 

11 Mitgeteilt in: Gregorianum 59/1978, 462 f. 
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Aus diesen allgemeinen Grundsätzen werden 1mM erecC die entsprechenden
Konsequenzen SCZOHECN. Der CIE- stellt 1n 1016 das Prinzip auf, da{fs die Ehen
VO  — Getauften, auch wenn L1IUTr eın Teil getauft sein sollte, nicht LUr dem gott-
en, sondern auch dem kanonischen ec unterstellt sind. In 1012 SCIC
el ingegen, dafß die Ehe VO  ; Katholıiken, auch WenNnn L11UT eın Teil katholisch
ist, dem göttlichen un dem kanonischen ecCc untersteht??*. Dies edeuftert, da{fß
die Ehen VO  — Christen, die eıner nichtkatholischen IC der kirchlichen ( 3E
meinschaft angehören, ach dem ecCc dieser Glaubensgemeinschaft beurtei-
len Sind. iıne solche egelung ist, Was die Rechtsstellung der katholischen IC

den orthodoxen rchen betrifft, schon dem geltenden ecnicht emd Das
Okumenismusdekret des I1 Vatikanischen Konzils hat bestimmt, dafß die Kir-
chen des Orients die Fähigkeit en, sich ach ihren eigenen rdnungen
gieren*. Daraus wurde ın einer wichtigen Grundsatzentscheidung der Signatura
apostolica VO 11 197014 die Schlußfolgerung HCZOHECN, da{fs iın ezug auf die
Formpflicht bei Eheschliefßsungen orthodoxer Christen nicht das atholische,
sondern das orthodoxe rchenrecht anzuwenden sSEe1l
Das SCIC geht 1U entschlossen ın dieser ichtung welıter und legt genere fest,
da{fs Ehen nicht  tholischer Christen, mögen S1e u dem orientalischen oder la-
teinischen Rechtsbereic angehören, nicht ach dem katholischen Kirchenrecht

beurteilen sind. Wenngleich diese ökumenische Geste des Gesetzgebers
durchaus egrüßen ist, stellt S1e doch die Kechtsanwendung mıtunter VOTr

al nicht eichte TODIemMe Denn angesichts des Fehlens eINes eigenen Eherechts
ın manchen nichtkath  schen Glaubensgemeinschaften bzw bei cht ausrel-
en klaren Formulierungen wird sich bisweilen die rage nicht leicht entschei-
den lassen, welches ec 1mM onkreten Fall anzuwenden sSe1IN wird
Ganz 1ın den Bahnen des bisherigen CIC bewegt sich das Schema ın der rage der
Rechtsgunst der Ehe (favor matrimonii). Die Formulierung VO 1014 ( un
1003 SCIC ist bis auf den etzten Halbsatz des 1014 CIC (‚‚salvo praescripto Can

1127 enusc Wenngleich gewichtige Stimmen 1ın ichtung auf eine tre1i-
chung dieser Bestimmung laut geworden sind, hat die Plenarsitzung der ardıi-
äle der CIC-Kommission sich für die Beibehaltung der angeführten Formulie-
rung entschieden!®. Dies bedeutet, da{s weiterhin bei einmal geschlossener Ehe

lange deren Gültigkeit AaUNSCHOMMUM wiırd, bis das egentei ın einem strengen
Beweisverfahren erwlesen ist Es bleibt die rage offen, ob angesichts einer immer
diffiziler werdenden Ehesituation, angesichts einer auch 1n christlichen Kreisen

sich greifenden säkularisierten Eheauffassung die etiwas simplifizierende
Aussage VOoO der Kechtsgunst jeder Ehe der tatsächlichen Situation ausreichend
gerecht wird ine differenzierendere, mehr auf die Je verschiedene psychologi-
sche Situathon un Wiıllensrichtung der Ehegatten eingehende Aussage des (Ze
setzgebers ware wünschenswert SCEWESECN.,
Die eherechtliche Terminologte ıst 1 grofßen und SANZEN gleichgeblieben, wWen

12 Die Anderung VO:  » ‚‚baptizatorum”“ 1ın ‚‚catholicorum”‘ bei 1012 SCIC erfolgte allerdings TSt
durch die Kelatio 1981
atli Nr

Ochoa, eges Ecclesiae post CIC editae, I Komae 1974, Nr 3924, 5927 Dazu Weitzel,
Zivilehen orthodoxer Christen sind Formmangels ültig, 11 Arc 1V kath Kirchenrecht

482 ff Primetshofer, Zur Frage nach dem Norma ressaten 1m kanonischen Recht, 1n:
Alexander Dordett, Wıen 1976,
Communicatones 0/1978, 126

Aus diesen allgemeinen Grundsätzen werden im Eherecht die entsprechenden 
Konsequenzen gezogen. Der CIC stellt in c. 1016 das Prinzip auf, daß die Ehen 
von Getauften, auch wenn nur ein Teil getauft sein sollte, nicht nur dem gött­
lichen, sondern auch dem kanonischen Recht unterstellt sind. In c. 1012 SCIC 
heißt es hingegen, daß die Ehe von Katholiken, auch wenn nur ein Teil katholisch 
ist, dem göttlichen und dem kanonischen Recht untersteht12• Dies bedeutet, daß 
die Ehen von Christen, die einer nichtkatholischen Kirche oder kirchlichen Ge­
meinschaft angehören, nach dem Recht dieser Glaubensgemeinschaft zu beurtei­
len sind. Eine solche Regelung ist, was die Rechtsstellung der katholischen Kirche 
zu den orthodoxen Kirchen betrifft, schon dem geltenden Recht nicht fremd. Das 
Okumenismusdekret des II. Vatikanischen Konzils hat bestimmt, daß die Kir­
chen des Orients die Fähigkeit haben, sich nach ihren eigenen Ordnungen zu re­
gieren 13. Daraus wurde in einer wichtigen Grundsatzentscheidung der Signatura 
apostolica vom 28. 11. 197014 die Schlußfolgerung gezogen, daß in bezug auf die 
Formpflicht bei Eheschließungen orthodoxer Christen nicht das katholische, 
sondern das orthodoxe Kirchenrecht anzuwenden sei. 
Das SCIC geht nun entschlossen in dieser Richtung weiter und legt generell fest, 
daß Ehen nichtka tholischer Christen, mögen sie nun dem orientalischen oder la­
teinischen Rechtsbereich angehören, nicht nach dem katholischen Kirchenrecht 
zu beurteilen sind. Wenngleich diese ökumenische Geste des Gesetzgebers 
durchaus zu begrüßen ist, so stellt sie doch die Rechtsanwendung mitunter vor 
gar nicht leichte Probleme. Denn angesichts des Fehlens eines eigenen Eherechts 
in manchen nichtkatholischen Glaubensgemeinschaften bzw. bei nicht ausrei­
chend klaren Formulierungen wird sich bisweilen die Frage nicht leicht entschei­
den lassen, welches Recht im konkreten Fall anzuwenden sein wird. 
Ganz in den Bahnen des bisherigen CIC bewegt sich das Schema in der Frage der 
Rechtsgunst der Ehe (favor matrimonii). Die Formulierung von c. 1014 CIC und 
1003 SCIC ist bis auf den letzten Halbsatz des c. 1014 CIC (,,salvo praescripto can. 
1127") identisch . Wenngleich gewichtige Stimmen in Richtung auf eine Strei­
chung dieser Bestimmung laut geworden sind, hat die Plenarsitzung der Kardi­
näle der CIC-Komrnission sich für die Beibehaltung der angeführten Formulie­
rung entschieden 15 . Dies bedeutet, daß weiterhin bei einmal geschlossener Ehe 
so lange deren Gültigkeit angenommen wird, bis das Gegenteil in einem strengen 
Beweisverfahren erwiesen ist. Es bleibt die Frage offen, ob angesichts einer immer 
diffiziler werdenden Ehesituation, angesichts einer auch in christlichen Kreisen 
um sich greifenden säkularisierten Eheauffassung die etwas simplifizierende 
Aussage von der Rechtsgunst jeder Ehe der tatsächlichen Situation ausreichend 
gerecht wird. Eine differenzierendere, mehr auf die je verschiedene psychologi­
sche Situation und Willensrichtung der Ehegatten eingehende Aussage des Ge­
setzgebers wäre wünschenswert gewesen. 
Die eherechtliche Terminologie is t im großen und ganzen gleichgeblieben, wenn-

12 Die Änderung von „baptizatorum" in „catholicorum" bei c. 1012 SOC erfolgte allerdings erst 
durch die Relatio 1981. 

1J VatII UR Nr. 16. 
14 X. Ochoa, Leges Ecclesiae post CIC editae, IV, Romae 1974, Nr. 3924, Sp. 5927. Dazu/. Weitzel, 

Zivilehen orthodoxer Christen sind wegen Formmangels ungültig, in: Archiv f . kath. Kirchenrecht 
139/1970, 482 ff. B. Primetshofer, Zur Frage nach dem Normadressaten im ka nonischen Recht, in: FS 
Alexander Dordett, Wien 1976, 137 ff. 

15 Communicationes 10/1978, 126. 
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gleich einıge cht unbedeutende eue Akzente hervorgehoben werden VeIl-

dienen. Die gu  ge Ehe VO  — Getauften heißt weiterhin matrımon1um ratum; als
konsummuiert wird die Ehe bezeichnet, wenn zwischen den Ehegatten ‚‚humano
modo  44 eın Geschlechtsak stattgefunden hat Das 1m Deutschen schwer wieder-
zugebende ‚‚humano modo'  44 ist gegenüber dem C N: 1E  C Dieser bezeichnet eine
Ehe als konsummıiert, wenn der enelıche Akt stattgefunden hat, auf den die Ehe
ihrer atur ach hingeordnet ist (& 1015 CIC) Die Formulierung des CIC
hatte immerhin der Kontroverse nlafß gegeben, ob eine FEhe auch annn als
konsummıiert bezeichnen sel, wWwWenn der Geschlechtsak unter Einflufß VO den
Vernunftgebrauch ausschaltenden Drogen zustandegekommen Wa  _ Diese rage
wurde erstaunlicherweise zunächst VO Hi Offizium bejaht?*®. rst UTrC die
Te un die Rechtsprechung hat sich ann die Meinung durchgesetzt, VO  —

Ehevollzug könne LIUT ann gesprochen werden, wWenn ein integral-menschlicher
Akt vorliege*”, Wenngleich also die Formulierung des SCIC VO  — der iologisti-
schen Sichtweise des ({ nicht unerheblich brückt, ist doch die Grundaussage
dieselbe geblieben, wonach eiıne Ehe UrcC einmaligen Geschlechtsak als kon-
summıiert etrachten sel uch 1er hat eS schon mehrfach Anstöße 1ın Rich-
(ung auf eın Neuüberdenken dieses Konsummationsbegriffes gegeben, wobei
sich freilich wollte INa  —; einigen dieser nregungen folgen die für dieTC
Rechtsanwendung ohl nıe Öösbare Problematik ergäbe, wWann annn eiıne Ehe als
konsummiert bezeichnen wärel®. Denn un dies ist der springende un
ach wıe VOT äfst das kanonische ecdie rage der Unauflöslic  el der christlı-
chen Ehe abhängig se1ın VO deren Konsummabton. ndes, das Problem steht 1
aum un harrt einer Lösung, w1e dies auch das otum der Internationalen
Theologischen Kommission Zu USCdTUuC. gebrac hat, wenn eES dortel da{fs
die Begriffe der Sakramentalıität un der Konsummatiıon Ne  - überdacht werden

Tobin, Homosexuality an Marrlage. Canonical Evaluation of the Relationship of Homo-
sexuality the Validity of arrlage ın the Light of Recent Rotal Jurisprudence. KRome 1964, 196 f
Hier hat ganzZ offensichtlich die Urc! die Judikatur der SRR der letzten re vorgebildete SO-
ale Sicht der Ehe iıhren Niederschlag gefunden. 50 heißt etwa ın einer Entscheidung dieses (30-
richtshofes Vo 1969 (coram Anne) matrımonıum S5506 relahonem maxıme EISONA-
lem CONSENSUMIQUE matrımonialem S6S5€e ctum voluntatis, conı1uges SESE mutuo tradunt
accıplunt Mitgeteilt ın dirıtto ecclesiastico 81/1970, D Wie sehr sich die Auf —-

SUNg eın un desselben Gerichtshofes In der eit ach dem Konzil gewandelt hat, zeıgt eın Passus
aus einem Urteil des Jahres 1955, WO heißt: ‚‚Quoties nım ın definilione matrımoni est de
Ta|  one ‚‚corpor1s””, ad modestham hic ermıinus assumıitur, HNUaM propria In contractu tabetur
CESSIO est sSPEXuumM ““ (Hervorhebung VO: Verfasser). SRKRRDec vol 37/1955, 365, 1N. Bonnet
(Anm 193 fordert für den Ehevollzu einen ‚‚atto integralmente totalmente umano““.
Dies gilt twa für die Deutung des Begrif7 der Ehekonsummation, die Finnegan vornımmt, wWelin

als Voraussetzung für ıne rechtlich relevante Konsummation diegeistige Vereinigung der Ehegat-
ten ordert. In ıne ähnliche Kıchtung geht Bernhard, der zwischen dem ‚‚marlage instaure” und
‚marlage consacre‘ unterscheidet, und tür etztere Ehe, die allein unauflöslich se1in soll, die volle

Lebens- und Liebesgemeinschaft der Ehegatten ordert. Finnegan, When 15 arrlage Indisso-
Iuble? Reflections ontempora Understanding of Aa Ratified anı Consummated Marrliage, 11
The urıs 28/1965, tf; ] Bernhar Keinterpretation (existentielle et ans la fois) de la legislation
cConcernant V’indissolubilite du marıage chretien, 1n Kevue de TO1 cCanonique 21/1971, 269 Auf
diese Weise würde der Begriff der hekonsummation ohl VO!  g aus dem Bereich des iıurıstisch
aren herausgelöst werden. Gleichwohl ıst das Unbehagen der gegenwärtigen onstruk-
on, wonach UrCc! den ‚‚humano modo  44 vollzogenen Geschlechtsakt ıne Ehe als konsummiert

vollendet, vollkommen) bezeichnen ist, berechtigt. ach Fuchs, Die Unauflöslichkeit der
Ehe ın Diskussion, 11 Rahner — Semmelroth, Theol ademıie, 9, Frankfurt/M 1972/96
sollte der Ehevollzug nicht mehr als iıne (offensichtlich widerlegbare) Präsumption für das wirk-
liche un personaltiefe Zusammenfinden der Ehegatten Se1N.
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gleich einige nicht unbedeutende neue Akzente hervorgehoben zu werden ver­
dienen. Die gültige Ehe von Getauften heißt weiterhin matrimonium raturn; als 
konsummiert wird die Ehe bezeichnet, wenn zwisch en den Ehegatten „ hurnano 
rnodo" ein Geschlechtsakt stattgefunden hat. Das im Deutschen schwer wieder­
zugebende „ hurnano rnodo" ist gegenüber dem CIC neu. Dieser bezeichnet eine 
Ehe als konsurnmiert, wenn der eheliche Akt stattgefunden hat, auf den die Ehe 
ihrer Natur nach hingeordnet ist (c. 1015 § 1 CIC). Die Formulierung des CIC 
hatte immerhin zu der Kontroverse Anlaß gegeben, ob eine Ehe auch dann als 
konsurnmiert zu bezeichnen sei, wenn der Geschlechtsakt unter Einfluß von den 
Vernunftgebrauch ausschaltenden Drogen zustandegekommen war. Diese Frage 
wurde erstaunlicherweise zunächst vorn Hl. Offizium bejaht16. Ers t durch die 
Lehre und die Rechtsprechung hat sich dann die Meinung durchgesetzt, von 
Ehevollzug könne nur dann gesprochen werden, wenn ein integral-menschlicher 
Akt vorliege17• Wenngleich also die Formulierung des SCIC von der biologisti­
schen Sichtweise des CIC nicht unerheblich abrückt, ist doch die Grundaussage 
dieselbe geblieben, wonach eine Ehe durch einmaligen Geschlechtsakt als kon­
surnmiert zu betrachten sei. Auch hier hat es schon mehrfach Anstöße in Rich­
tung auf ein Neuüberdenken dieses Konsurnmationsbegriffes gegeben, wobei 
sich freilich- wollte man einigen dieser Anregungen folgen - die für die kirchliche 
Rechtsanwendung wohl nie lösbare Problematik ergäbe, wann dann eine Ehe als 
konsurnmiert zu bezeichnen wäre 18• Denn - und dies ist der springende Punkt -
nach wie vor läßt das kanonische Recht die Frage der Unauflöslichkeit der christli­
chen Ehe abhängig sein von deren Konsummation. -Indes, das Problem steht im 
Raum und harrt einer Lösung, wie dies auch das Votum der Internationalen 
Theologischen Kommission zum Ausdruck gebracht hat, wenn es dort heißt, daß 
die Begriffe der Sakrarnentalität und der Konsurnmation neu überdacht werden 

16 W. /. Tobin, H omosexuality and Marriage. A Canonical Evaluation of the Relationship of Homo­
sexuality to the Validity of Marriage in the Light of Recent Rota! Jurisprudence. Rome 1964, 196 ff. 

17 Hier hat ganz offensichtlich die durch die Judikatur der SRR der letzten Jahre vorgebildete perso­
nale Sicht der Ehe ihren Niederschlag gefunden. So heißt es etwa in einer Entscheidung dieses Ge­
richtshofes vom 25. 2. 1969 (coram Anne):,, ... matrimonium esse relationem maxime persona­
lem consensumque matrimonialem esse actum voluntatis, quo coniuges SESE mutuo tradunt atque 
accipiunt ... " Mitgeteilt in: II diritto ecclesiastico 81/1970, II, 226 nr. 13. - Wie sehr sich die Auffas­
sung ein und desselben Gerichtshofes in der Zeit nach dem Konzil gewandelt hat, zeig t ein Passus 
aus einem Urteil des Jahres 1955, wo es heißt: ,,Quoties enim in definitione matrimonii sermo est de 
traditione „corporis", ad modestiam hie terminus assumitur, 11am propria q11ae in contractu habetur 
cessio est sex1111111" (Hervorhebung vom Verfasser). SRRDec. vol. 37/1955, 365, nr. 3 . - Bonnet 
(Anm. 6), 193 fordert für den Ehevollzug einen „atto integralmente e totalmente umano". 

18 Dies gilt etwa für die Deutung des Begriffs der Ehekonsummation, die Finnegan vornimmt, wenn 
er als Voraussetzung für eine rechtlich relevante Konsummation die geistige Verei11ig1111g der Ehegat­
ten fordert. In eine ähnliche Richtung geht Bernhard, der zwischen dem „mariage instaure" und 
„mariage consacre" unterscheidet, und für letztere Ehe, die allein unauflöslich sei.n soll, die volle 
Lebens- und Liebesgemeinschaft der Ehegatten fordert./. T. Fi1111egan, When is a Marriage Indisso­
luble? Reflections on a Contemporary Understanding of a Ratified and Consummated Marriage, in: 
The Jurist 28/1968, 309 ff;/. Bernhard, Reinterpretation (existentielle et dans Ja fois) de Ja legislation 
concernant l'indissolubilite du mariage chretien, in: Revue de droit canonique 21/1971, 269. -Auf 
diese Weise würde der Begriff der Ehekonsummation wohl völ.lig aus dem Bereich des juristisch 
Faßbaren herausgelöst werden. - Gleichwohl ist das Unbehagen an der gegenwärtigen Konstruk­
tion, wonach durch den „humano modo" vollzogenen Geschlechtsakt eine Ehe als konsummiert 
(= vollendet, vollkommen) zu bezeichnen ist, berechtigt. Nach/. Fuclis, Die Unauflöslichkeit der 
Ehe in Diskussion, in: K. Rahner- 0. Semmelrotlz, Theo!. Akademie, Bd. 9, Frankfurt/M. 1972/96 f 
sollte der Ehevollzug nicht mehr als eine (offensichtlich widerlegbare) Präsumption für das wirk­
liche und personaltiefe Zusammenfinden der Ehegatten sein. 
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mussen, dafßerauch die rage der Unauflöslichkeit der Ehe 1n einem
Licht gesehen werden könnel?.
iıne cht unbedeutende AÄAnderung hatte die Redaktionskommission des S IC
1NSs Auge ge. hinsichtlich der rechtlichen INS  ng der 101lehe. Bisher WarTr
die rage kontrovers, ob die Zivilehe Formpflichtiger el  aCcC als eine
Formmangels ungültige Ehe (matrımonium invalidum) oder als ıchtehe (ma-
trımonıum 110  — existens) bezeichnen ist29 Die Kontroverse ist bis ZUT tun
nicht gelöst**, Was allerdings keinen Einflu{fs auf die ICPraxis hat, derzu-
olge Zivilehen ebenso wIı1e andere ungültige Ehen ıIn der urzel geheilt werden
können?*?, ach dem eherechtlichen Konzept des CC ist die 1vılehe sSOMIt eliner-
selts weniger als eine ungültige Ehe, weil S1€E nämlich den Rechtsschein der Ehe
species matrimonil) cht sich hat, andererseits aber mehr als eine ıchtehe,
weil S1€e ıIn der urzel geheilt werden annn Das Schema VO 1980 nthielt ın

1014 die Wendung, als ungültige Ehe SEl auch die 1vıilehe anzusehen,
handle sich €e1 eine Formmangels ungültige Ehe Dies hätte n_
ber der bisherigen Rechtslage eine erhebliche Anderung bedeutet. Im egutach-
tungsverfahren Zu Schema hat sich die CIC-Kommission aber entschlossen,
diesen Passus wieder streichen, da{fs nunmehr 1ın ezug auf die rechtliche
Einordnung der ı1vılehe der gleiche Rechtszustand besteht wIıe aufgrund des

Aus dem Bereich der eherechtlichen Terminologie ware och erwähnen, da{fs
der Begriff des ‚‚matrımon1um legitimum” des 6i als Ausdruck für
die gültige Ehe Ungetaufter weggefallen ist

hehindernisse un Trauungsverbote
a) FEhehindernisse
Der wichtigste Unterschie Z bisherigen ec des K besteht ohl darın,
da{fs die Unterscheidung zwischen trennenden und aufschiebenden Hindernis-
SE weggefallen ist Die bisherigen Tatbestände der aufschiebenden Hindernisse
existieren als solche cht mehr; hehindernis ist künftig mi1t trennendem, die

Anm.
Der Begriff ‚‚Nichtehe”“ ist dem kanonischen Recht sıch tremd Im Oösterreichischen staatlıchen
ecverste. INa  j darunter 1Nne Verbindung VO Mann un! Frau, der INFehlens der Dbsolut
zwingenden Formvorschrift des Ehe-G (Eheschließung VOT dem Standesbeamten) jeder recht-
liche Anschein einer kEhe mangelt. Vgl Koziol Welser, Grundriß des bürgerlichen Rechts,

157 Angesichts der Entscheidungen der PCI VO: 1929 (AAS 21/1929, 170) un!
1949 (AAS 41/1949, 158) ist für das kanonische ec der Schluß zwingend, da{f die Zivilehe Form-
pflichtiger nicht schlechterdings unter den Begriff des ‚‚Matrımonı1um invalıdum“ des kodikarı-
schen Rechts fallen kann, da für dieses der Rechtsschein (species matrimonii) spricht, Was bei der
Zivilehe N1IC. der Fall ıst. Diese iıst somıt eindeutig wenıger als das matrımonıum invalıdum des
C

] Heımerl, Um ıne TEUEC ertung der N1IC. katholisch geschlossenen Ehen VO: atho  en, 1n
Heimer! (Hrsg.), Verheiratet un! doch nicht verheiratet? Wien 1970, 157 F£ Lalaguna, -

TIMONIO Civil nte e] derecho CanOn1CO, 171} lus Can 2/1962, 273 f Primetshofer, Die Stellung der
Zivilehe 1Im kanonischen eC.| ın für Franz Arnold, Wien 1963, 302 £;ders. Die Eheschließsung,
1n 15 (Hrsg.), Grundriß des nachkonziliaren Kirchenrechts, Kegensburg 1980,
Dies reilich unter der Voraussetzung, da{s C] der Zivilehe Formpflichtiger eın gültiger Ehekonsens
geleistet und bis ZUu Augenblick der Vergültigung N1IC. widerrufen wurde.
Es ist sSsomuıt uch weiterhin die In Anm angeführte Entsch. der PCI VO: 1929 aMNZUWETI-
den, derzufolge bei Formpflichtigen as Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit nıicht aus der ivil-
ehe als solcher entsteht.
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müssen, so daß daher auch die Frage der U nauflöslichkeit der Ehe in einem neuen 
Licht gesehen werden könne19• 

Eine nicht unbedeutende Änderung hatte die Redaktionskommission des SCIC 
ins Auge gefaßt hinsichtlich der rechtlichen Einstufung der Zivilehe. Bisher war 
die Frage kontrovers, ob die Zivilehe Formpflichtiger einfachhin als eine wegen 
Formmangels ungültige Ehe (matrimonium invalidum) oder als Nichtehe (ma­
trimonium non existens) zu bezeichnen is t20. Die Kontroverse ist bis zur Stunde 
nicht gelöst21, was allerdings keinen Einfluß auf die kirchliche Praxis hat, derzu­
folge Zivilehen ebenso wie andere ungültige Ehen in der Wurzel geheilt werden 
können 22 • Nach dem eherechtlichen Konzept des CIC ist die Zivilehe somit einer­
seits weniger als eine ungültige Ehe, weil sie nämlich den Rechtsschein der Ehe 
(species matrimonii) nicht an sich hat, andererseits aber mehr als eine Nichtehe, 
weil sie in der Wurzel geheilt werden kann. Das Schema von 1980 enthielt in 
c. 1014 § 4 die Wendung, als ungültige Ehe sei auch die Zivilehe anzusehen, es 
handle sich dabei um eine wegen Formmangels ungültige Ehe. Dies hätte gegen­
über der bisherigen Rechtslage eine erhebliche Änderung bedeutet. Im Begutach­
tungsverfahren zum Schema hat sich die CIC-Kommission aber entschlossen, 
diesen Passus wieder zu streichen, so daß nunmehr in bezug auf die rechtliche 
Einordnung der Zivilehe der gleiche Rechtszus tand besteht wie aufgrund des 
CIC23 . 

Aus dem Bereich der eherechtlichen Terminologie wäre noch zu erwähnen, daß 
der Begriff des 11matrimonium legitimum" des c. 1015 § 3 CIC als Ausdruck für 
die gültige Ehe Ungetaufter weggefallen is t. 

3. Ehehindernisse und Trauungsverbote 

a) Ehehindernisse 

Der wichtigste Unterschied zum bisherigen Recht des CIC besteht wohl darin, 
daß die Unterscheidung zwischen trennenden und aufschiebenden Hindernis­
sen weggefallen ist. Die bisherigen Tatbestände der aufschiebenden Hindernisse 
existieren als solche nicht mehr; Ehehindernis ist künftig mit trennendem, d. h. die 

19 Vgl. Anm. 11. 
20 Der Begriff „ Nichtehe" ist dem kanonischen Recht an sich fremd. Im österreichischen s taatlichen 

Recht versteht man darunter eine Verbindung von Mann und Frau, der wegen Fehlens der absolut 
zwingenden Formvorschrift des§ 15 Ehe-G (Eheschließung vor dem Standesbeamten) jeder recht­
liche Anschein einer Ehe mangelt. Vgl. H. Koziol - R. Weiser, Grundriß des bürgerlichen Rechts, 11 
51979, 157. -Angesichts der Entscheidungen der PCI vom 12. 3. 1929 (AAS 21/1929, 170) und 26. 1. 
1949 (AAS 41/1949, 158) ist für das kanonische Recht der Schluß zwingend, daß die Zivilehe Form­
pflichtiger nicht schlechterdings unter den Begriff des „ matrimonium invalidum" des kodikari­
schen Rechts fallen kann, da für dieses der Rechtssch ein (species matrimonii) spricht, was bei der 
Zivilehe nicht der Fall ist . Diese ist somit eindeutig weniger als das matrimonium invalidum des 
CIC. 

2 1 H. Heimerl, Um eine neue Wertung der nicht ka tholisch geschlossenen Ehen von Katholiken, in: 
H. Heimerl (Hrsg.), Verheiratet und doch nicht verheiratet? Wien 1970, 157 ff. E. Lalaguna, EI ma­
trimonio civil ante el derecho canonico, in: lus Can. 2/1962, 273 ff. B. Pri111etsl10fer, Die Stellung der 
Zivilehe im kanonischen Recht, in: FS für Franz Arnold, Wien 1963, 302 ff; ders. Die Eh eschließung, 
in: J. List/ (Hrsg.), Grundriß des nachkonz iliaren Kirchenrechts, Regensburg 1980, 582. 

22 Dies freilich unter der Voraussetzung, daß bei der Zivilehe Form pflichtiger ein gültiger Ehekonsens 
geleistet und bis zum Augenblick der Vergültigung nicht widerrufen wurde. 

23 Es ist somit auch weiterhin die in Anm. 20 angeführte Entsch. der PCI vom 12. 3. 1929 anzuwen­
den, derzufolge bei Formpflichtigen das Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit nicht aus der Zivil­
ehe als solcher entsteht. 
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Ehe verungültigendem Tatbestand identisch. Die bisherigen aufschiebenden
hehindernisse sind teils überhaupt verschwunden, wıe das Hindernis des
Privatgelübdes der Jungfräulichkeit, der vollkommenen Keuschheit (c 1058
16) Das isherige Hindernis der gesetzlichen Verwandtschaft, das als 508 lex
canonızata iın seinem Stellenwert VO jeweiligen (staatlichen) Landesrecht ab-
angıg WarTrT (cc 1059 bzw 1080 CIC), ist dem Schema zufolge ın eın trennendes
Ehehindernis übergegangen (c 104
Das wichtigste der bisherigen aufschiebenden Ehehindernisse, nämlich das der
Konfessionsverschiedenheit mixta religi0), wird-mehr als hehindernis
geführt, sondern oibt eın eigenes Kapitel ‚„„‚De matrımon1us mixtis  ; das mıit Ze-
ringfügigen Anderungen die nachkonziliare Rechtsentwicklung hinsic  ch der
konfessionell gemischten Ehe nthält
Allerdings hat auch die Redaktionskommission 1mM Unterbewußtsein 1 Zusam-
menhang mıit den konfessionell gemischten Ehen och immer 1n den Kategorien
des Ehehindernisses gedacht. Dies Trhellt U der Tatsache, dafs iın der u_

sprünglichen Fassung des Schemas aus 1980 die Wendung finden WAar, eine
konfessionell gemischte Ehe Se1 ohne Dispens der zuständigen kirchlichen Obrig-
eıt verboten (c 1078 rst ıIn der Relatio VO  — 1981 wird ‚‚dispensatio” rich-
1g Urc ‚‚licentia” ersetzt?2+.
Die VerwandtschaftZ vormaligen Hindernis zeigt der Tatbestand der kontftes-
1onell gemischten Ehe aber auch insofern, als die Genera  ause. des 1083
SCIC darauf hinwelst, da{s die Bestimmungen ber die schehen zwischen Zzwel
Getauften anzuwenden selen auf das Hındernis der Religionsverschiedenheit
(disparitas
Hier ist übrigens auch eine gewIlsse, 1n ökumenischer Hinsicht nicht gerechtfer-
tigte Ungleichgewichtun testzustellen. Der eUeE wıe auch der isherigeX
legen zunächst recht detailhert austformulierte Bestimmungen ber Ehen ZWI1-
schen atholiken und getauften Ni  tkatholiken, also zwischen rIS ten verschie-
dener Konfession, fest Und annn heißt P dafß diese Bestimmungen auch anz
wenden selen auf Ehen zwischen einem Katholiken miıt einem Ungetauften (dis-
parıtas Auf diese Weise entsteht der Eindruck, die erstie orge der IC
gelte der Abwehr un Hintanhaltung VO  - Ehen zwischen Christen verschiedener
Konfession, und erst 1ın zweiıter ınıe wendet sich die Aufmerksamkeit des (30+
setzgebers den Ehen VO Katholiken mıiıt Ungetauften Nun ist aber die lau-
bensgefährdung 1ın letzterem Fall doch ungleic orößer, da der Katholik sich der
Gefahr aussetzt, überhaupt den christlichen Glauben verlieren, während etr 1m
anderen Fall seinen katholischen Glauben egenüber einem anderen, aber doch
immerhin christlichen Bekenntnis aufs pie setzt Eigentlich sollte es doch
gekehrt SEe1IN: Der esetzgeber mükßfte detaillierte Kegelungen ezüglic des Hın-
dernisses der Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) aufstellen und anschlie-
Send/ da{f diese Normen mutatıs mutandıs auch für den Tatbestand der
iıschehe zwischen Katholiken un! andersgläubigen getauften Christen anz

wenden selen“®*>.

Relatio 1981,
25 Der CC sich Banz offensichtlich noch nicht muiıt der Problematik auseinanderzusetzen, dafß

sich Christen auch 1m europäischen Raum, zumal 1n größeren städtischen Ballungsgebieten einer
zunehmend entchristlichten und uch nıcht mehr getauften mgebung gegenübersehen. Somiut
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Ehe verungültigendem Tatbestand identisch . Die bisherigen aufschiebenden 
Ehehindernisse sind teils überhaupt verschwunden, wie z. B. das Hindernis des 
Privatgelübdes der Jungfräulichkeit, der vollkommenen Keuschheit (c. 1058 
CIC). -Das bisherige Hindernis der gesetzlichen Verwandtschaft, das als sog. lex 
canonizata in seinem Stellenwert vom jeweiligen (staatlichen) Landesrecht ab­
hängig war (cc. 1059 bzw. 1080 CIC), ist dem Schema zufolge in ein trennendes 
Ehehindernis übergegangen (c. 1047 SCIC). 
Das wichtigste der bisherigen aufschiebenden Ehehindernisse, nämlich das der 
Konfessionsverschiedenheit (mixta religio), wird nicht mehr als Ehehindernis an­
geführt, sondern es gibt ein eigenes Kapitel „De matrimoniis mixtis", das mit ge­
ringfügigen Änderungen die nachkonziliare Rechtsentwicklung hinsichtlich der 
konfessionell gemischten Ehe enthält. 
Allerdings hat auch die Redaktionskommission im Unterbewußtsein im Zusam­
menhang mit den konfessionell gemischten Ehen noch immer in den Kategorien 
des Ehehindernisses gedacht. Dies erhellt u. a. aus der Tatsache, daß in der ur­
sprünglichen Fassung des Schemas aus 1980 die Wendung zu finden war, eine 
konfessionell gemischte Ehe sei ohne Dispens der zuständigen kirchlichen Obrig­
keit verboten (c. 1078 SCIC). Erstin der Relatio von 1981 wird „dispensatio" rich­
tig durch „ licentia" ersetzt24• 

Die Verwandtschaft zum vormaligen Hindernis zeigt der Tatbestand der konfes­
sionell gemischten Ehe aber auch insofern, als die Generalklausel des c. 1083 
SCIC darauf hinweist, daß die Bestimmungen über die Mischehen zwischen zwei 
Getauften anzuwenden seien auf das Hindernis der Religionsverschiedenheit 
(disparitas cultus). 
Hier ist übrigens auch eine gewisse, in ökumenischer Hinsicht nicht gerechtfer­
tigte Ungleichgewichtung festzustellen. Der neue wie auch der bisherige Codex 
legen zunächst recht detailliert ausformulierte Bestimmungen über Ehen zwi­
schen Katholiken und getauften Nichtkatholiken, also zwischen Christen verschie­
dener Konfession, fest. Und dann heißt es, daß diese Bestimmungen auch anzu­
wenden seien auf Ehen zwischen einem Katholiken mit einem Ungetauften (dis­
paritas cultus). Auf diese Weise entsteht der Eindruck, die erste Sorge der Kirche 
gelte der Abwehr und Hintanhaltung von Ehen zwischen Christen verschiedener 
Konfession, und erst in zweiter Linie wendet sich die Aufmerksamkeit des Ge­
setzgebers den Ehen von Katholiken mit Ungetauften zu. Nun ist aber die Glau­
bensgefährdung in letzterem Fall doch ungleich größer, da der Katholik sich der 
Gefahr aussetzt, überhaupt den christlichen Glauben zu verlieren, während er im 
anderen Fall seinen katholischen Glauben gegenüber einem anderen, aber doch 
immerhin christlichen Bekenntnis aufs Spiel setzt. Eigentlich sollte es doch um­
gekehrt sein: Der Gesetzgeber müßte detaillierte Regelungen bezüglich des Hin­
dernisses der Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) aufstellen und anschlie­
ßend sagen, daß diese Normen mutatis mutandis auch für den Tatbestand der 
Mischehe zwischen Katholiken und andersgläubigen getauften Christen anzu­
wenden seien25 • 

24 Relatio 1981, 263. 
25 Der CIC hatte sich ganz offensichtlich noch nicht mit der Problematik auseinanderzusetzen, daß 

sich Chris ten auch im europäischen Raum, zumal in größeren städtischen Ballungsgebieten einer 
zunehmend entchristlichten und auch nicht mehr getauften Umgebung gegenübersehen. Somit 
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Die ompetenz ZUT Festlegung VO (nunmehr LLULX trennenden) hehindernissen
iıst dem gegenwärtigen Schema zufolge wieder ausSscCc  eßlich eiım Heiligen

Während das Schema VO 1975 och die Möglichkeit für cdie Bischofskonfe-
TeNZENI vorsah, partikularrechtlic sowochl ‚‚verbietende”“ (impedimenta prohi-
en als auch trennende ehindernisse aufzustellen, ist das derzeitige
Schema VO 1980 wlieder davon abgerückt, da cht einmal die Bischöfe selbst
ber diese Kompetenzerweiterung erfreut se1in schienen*”. ingegen sind die
Dispensvollmac der Bischöfe gegenüber dem geltenden Recht?2® och e_
weiıtert. Formalrechtlich olg das Schema dem Grundsatz nachkonziliarer Hi-
schöflicher Dispensbefugnisse, emzufolge die regierenden Diözesanbischöfe
Zu geistlichen Wohl der ihnen anveritirauten Gläubigen grundsätzlich VO en
Kirchengesetzen dispensieren können, sSsOwelt cht 1m einzelnen ein Reservat
des Heiligenesbesteht*?. Die dem Heiligen Stuhl reservierten (trennenden)
Hindernisse sind zufolge 1031 SCIC das Hindernis der eihe, das Hinder-
Nn1ıS der ew1gen öffentlichen (kirchenamtlichen) Gelübde und das Hindernis des
Verbrechens, das allerdings LLUT och bei Gattenmord vorliegt.
iıne erhebliche Anderung ist eingetreten hinsic  ch der ispensvollmachten ın
drängender Todesgefahr (urgen fe mortis periculo). Abgesehen VO den 1ın 1043 ent-
haltenen, 1mM SCIC nicht mehr aufscheinenden auseln, da{fs die ispensvoll-
macht 1ın drängender Todesgefahr A Beruhigung des Gewilssens un!: gegebe-
nenfalls zwecks egiıtimierung der Nachkommenschaft gegeben sel, sind auch
inhaltlich gewichtige AÄAnderungen eingetreten. 1043 GE ahm 7wel Hinder-
n1ısse VO der Dispensvollmacht aus, nämlich Priesterweihe un Schwägerschaft
1ın gerader Linie, wenn cdie die Schwägerschaft begründende Ehe konsummiert
worden Wa  ; Die Parallelbestimmung des 1032 SCIC nthält die genannten Be-
schränkungen nicht mehr, da{fs die Dispensbevollmächtigten VOen Hinder-
nıssen des Kirchenrechts dispensieren können. Als Dispensbevollmächtigter
wird zunächst genannt der Ortsordinarlus; sofern dieser nicht AaNngegANSC$H WEeTl-

den kann, ist der Ortspfarrer SOWI1e der der Eheschliefsung assistierende Geistli-
che (Priester oder Diakon) ZUT ewährung der Dispens ermächtigt. Daraus ergl
sich, dafs bei drängender Todesgefahr der einer Eheschließung assıstierende Dia-
kon VO Hindernis der Bischofsweihe dispensieren könnte.
Die Vollmachten des Beichtvaters erstrecken sich für den inneren Bereich 11UT auf
die geheimen Hindernisse die 1 äauißeren Bereich cht beweisbaren). Die
Beschränkung des CI derzufolge die dem Beichtvater gewährte oll-
macht L1UT innerhal der sakramentalen Beichte ausgeübt werden konnte, ist
nicht mehr Bestandtei der künftigen Rechtsordnung; die Vollmacht annn auch
außerhalb der Beichte ausgeübt werden. Überdies ist die dem Beichtvater SCHC-
ene Vollmacht nicht Ur bei rängender, sondern ganz allgemeıin bei Todesgefahr
schlec  1ın gegeben (in periculo morts, 1032

INa verständlich erscheinen, daß sich der (C1€: ın erster Linie mit Ehen zwischen Christen VeTl-
schiedener Konfession und TSst hernach mit den damals einen weıtaus geringeren Aktualitätsgrad
aufweisenden Ehen VO Katholiken mıit Nichtchristen befaßte.

26 Das WäarTr der 1m Schema VO  - 1975 vorgesehene Ausdruck für die impedimenta impedientia des En
1eSs ıst den Communicathones /7, 135 bzw. 0/1978, 126 entnehmen.

EpMun VO 1966 (AAS /1966, 467
Vatll Nr
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Die Kompetenz zur Festlegung von (nunmehr nur trennenden) Ehehindernissen 
ist dem gegenwärtigen Schema zufolge wieder ausschließlich beim Heiligen 
Stuhl. Während das Schema von 1975 noch die Möglichkeit für die Bischofskonfe­
renzen vorsah, partikularrechtlich sowohl „verbietende" (impedimenta prohi­
bentia)26 als auch trennende Ehehindernisse aufzustellen, ist das derzeitige 
Schema von 1980 wieder davon abgerückt, da nicht einmal die Bischöfe selbst 
über diese Kompetenzerweiterung erfreut zu sein schienen27• Hingegen sind die 
Dispensvollmachten der Bischöfe gegenüber dem geltenden Recht28 sogar noch er­
weitert. Formalrechtlich folgt das Schema dem Grundsatz nachkonziliarer bi­
schöflicher Dispensbefugnisse, demzufolge die regierenden Diözesanbischöfe 
zum geistlichen Wohl der ihnen anvertrauten Gläubigen grundsätzlich von allen 
Kirchengesetzen dispensieren können, soweit nicht im einzelnen ein Reservat 
des Heiligen Stuhles besteht29. Die dem Heiligen Stuhl reservierten (trennenden) 
Hindernisse sind zufolge c. 1031 § 2 SCIC das Hindernis der Weihe, das Hinder­
nis der ewigen öffentlichen (kirchenamtlichen) Gelübde und das Hindernis des 
Verbrechens, das allerdings nur noch bei Gattenmord vorliegt. 
Eine erhebliche Änderung ist eingetreten hinsichtlich der Dispensvollmachten in 
drängender Todesgefahr (urgente mortis periculo). Abgesehen von den in c. 1043 ent­
haltenen, im SCIC nicht mehr aufscheinenden Klauseln, daß die Dispensvoll­
macht in drängender Todesgefahr zur Beruhigung des Gewissens und gegebe­
nenfalls zwecks Legitimierung der Nachkommenschaft gegeben sei, sind auch 
inhaltlich gewichtige Änderungen eingetreten. C. 1043 CIC nahm zwei Hinder­
nisse von der Dispensvollmacht aus, nämlich Priesterweihe und Schwägerschaft 
in gerader Linie, wenn die die Schwägerschaft begründende Ehe konsumrniert 
worden war. Die Parallelbestimmung des c. 1032 SCIC enthält die genannten Be­
schränkungen nicht mehr, so daß die Dispensbevollmächtigten von allen Hinder­
nissen des Kirchenrechts dispensieren können. Als Dispensbevollmächtigter 
wird zunächst genannt der Ortsordinarius; sofern dieser nicht angegangen wer­
den kann, ist der Ortspfarrer sowie der der Eheschließung assistierende Geistli­
che (Priester oder Diakon) zur Gewährung der Dispens ermächtigt. Daraus ergibt 
sich, daß bei drängender Todesgefahr der einer Eheschließung assistierende Dia­
kon sogar vom Hindernis der Bischofsweihe dispensieren könnte. 
Die Vollmachten des Beichtvaters erstrecken sich für den inneren Bereich nur auf 
die geheimen Hindernisse (d. s. die im äußeren Bereich nicht beweisbaren). Die 
Beschränkung des c. 1044 CIC, derzufolge die dem Beichtvater gewährte Voll­
macht nur innerhalb der sakramentalen Beichte ausgeübt werden konnte, is t 
nicht mehr Bestandteil der künftigen Rechtsordnung; die Vollmacht kann auch 
außerhalb der Beichte ausgeübt werden. überdies ist die dem BEüchtvater gege­
bene Vollmacht nicht nur bei drängender, sondern ganz allgemein bei Todesgefahr 
schlechthin gegeben (in periculo mortis, c. 1032 § 3 SCIC). 

mag es verständlich erscheinen, daß sich der CIC in erster Linie mit Ehen zwischen Christen ver­
schiedener Konfession und erst hernach mit den damals einen weitaus geringeren Aktualitätsgrad 
aufweisenden Ehen von Katholiken mit Nichtchristen befaßte. 

26 Das war der im Schema von 1975 vorgesehene Ausdruck für die impedimenta impedientia des CIC. 
27 Dies ist den Communicationes 9/1977, 135 f bzw. 10/1978, 126 zu entnehmen. 
28 MP EpMun vom 15. 6. 1966 (AAS 58/1966, 467 ff). 
29 Vatll CD Nr. 8b. 
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Die Dispensvollmacht 1mM Verlegenheitsfalle (CASUS perplexus) erstreckt sich auf alle
Hindernisse des Kirchenrechts, auUSgeNOMMelun! ewı1ge öffentliche
chenamtliche) Gelübde (C 1033
Was die (trennenden) Hindernisse 1 einzelnen angeht, steht das Schema 1mM
großen un auf dem en des G1E wenngleich einzelne Tatbestände
SCNAUECT erfaßt und die Tatbestandsmerkmale exakter umschrieben werden. In
einigen Fällen ergeben sich auch bedeutende Anderungen gegenüber dem CI
Das Hindernis des Alters bleibt wıe bisher 16 ree1ım Mann, bei der Tau In
diesem usammenhang sich als est eines 1mM ersten Schema (1975) umfas-
send konzipierten Rechts der Bischofskonferenzen (siehe oben) nunmehr die
Vollmacht für die Bischofskonferenz, eın Ööheres Eheschlieisungsalter estzule-
gCn, das aber 1UTr die Erlau  el der Eheschließung berührt (c
Impotenz wird un, einem se1it langem feststehenden Ergebnis VO TE un
Rechtsprechung folgend, als ‚‚ımpotentia coeundi”“ bezeichnet. Von ihr wird g_
Sagt, daflß S1Ee die Ehe r CH 1psa e1IUs natura” nicht zustandekommen lasse (C 1037

Der ei(® spricht ın diesem Zusammenhang VON einem Hindernis, das
‚„„1pso iure naturae“ eine die Ehe verungültigende Wirkung habe (c 1068
CIC) Wenngleich 1 Schema also der Hinweis auf den nicht unbestrittenen
turrechtlichen Stellenwer des Hindernisses>® weggefallen un Ürec die etr-

fänglicher ingende Formulierung ersetzt wurde, hat sich inhaltlich der DPo-
sıt1on des kanonischen Rechts ZU Tatbestand der Beischlafsunfähigkeit nichts
geändert. ach wI1]1e VOT geht das kanonische ecCc davon aus, dafß ‚‚ehefähig”
L1UTr eine Person ist, die den Geschlechtsak vornehmen annn Und dies, obwohl
das Schema dankenswerterweise VO der biologistischen 1C des bisherigen
kodikarischen Rechts abgerückt ist Es wurde schon die rage gestellt, ob nicht
die personale 1C der Ehe, wıe S1e insbesondere VO Onz1ı als eine umfassende
Lebens- un!: Liebesgemeinschaft eschriebe wird (Pastoralkonst. ‚‚Gaudium et
spes““ Nr 48), auch einer ewertung der Impotenz Tren mü{flßte>1.
Dies etwa in dem 5Sinne, da{fs Impotenz als Tatbestand nicht schlechterdings die
Ungültigkeit der Ehe 1 Gefolge hat, sondern da{s es vielmehr möglich se1ln müfs-
te, eine gültige Ehe auch annn einzugehen, WenNn eın Partner ZUT Setzung der
uellen Komponente einer Ehe nicht äahig ist Da das ‚„‚bonum prolis””, also die
rage der achkommenschaft, ın diesem Zusammenhang außer Betracht blei-
ben hat, hegt auf der and Denn einerseıits ist auch bei Sterilität keine
achkommenschaft möglich, und trotzdem sagt 1037 SCIC übereinstim-
mend mit der bisherigen Position VON CI da{s Sterilität rechtlich
ersel; andererseits hat dieTC die Josefsehe immer alsgubetrachtet,
obwohl bei ihr VO  — den ‚‚ehelichen KRechten“ niemals eDrau«c gemacht wird
und SOMmMıIt die VO 1013 ( als Primärzweck bezeichnete ‚‚procreat1io prolis”
unterbleibt
EKs ist nicht einzusehen, mpotenz weiterhin als trennendes hehindernis
festgelegt wird un nicht auf Thomas VO  — Aquin zurückgegriffen wird,
der dieses Problem ın die Privatautonomie der Ehepartner verwlesen hat ach
ihm bildet MNUur die dem anderen Ehepartner nicht bekannte Impotenz einen die
Ehe verungültigenden Tatbestand, nicht ingegen die dem Partner bekannte*?.

di Robilant, fine l’essenza del matrımonı10 17 alcune recenth dottrine, 1n diritto ccl 1951,
Fumagallı-Carullı, matrımon10 dopo i} conciho. ilano 1978,

A Thomas on Aquino, Summa theologica, Supplementum LIL, art lad quartum; ebenso LVUIIL,
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Die Disp ensvollmacht im Verlegenheitsfalle (casus perplexus) erstreck t sich auf alle 
Hindernisse des Kirchenrechts, ausgenommen Weihe und ewige öffentliche (kir­
chenamtliche) Gelübde (c. 1033 SCIC). 
Was die (trennenden) Hindernisse im einzelnen angeht, so steht das Schema im 
großen und ganzen auf dem Boden des CIC, wenngleich einzelne Tatbestände 
genauer erfaßt und die Tatbestandsmerkmale exakter umschrieben werden . In 
einigen Fällen ergeben sich auch bedeutende Änderun gen gegen über dem CIC. 
Das Hindernis des Alters bleibt wie bisher: 16 Jahre beim Mann, 14 bei der Frau. In 
diesem Zusammenhang findet sich als Rest eines im ersten Schema (1975) umfas­
send konzipierten Rechts der Bischofskonferenzen (siehe oben) nunmehr die 
Vollmacht für die Bischofskonferenz, ein höheres Eheschließu ngsalter festzule­
gen, das aber nur die Erlaubtheit der Eheschließung berührt (c. 1036 § 2 SCIC). 
Impotenz wird nun, einem seit langem feststehenden Ergebnis von Lehre und 
Rech tsprechung folgend, als „ impotentia coeundi" bezeich net. Von ihr wird ge­
sagt, daß sie die Ehe „ex ipsa eius natura" nich t zustandekommen lasse (c. 1037 
§ 1 SCIC). Der CIC spricht in diesem Zusammenhang von einem Hindernis, das 
„ ipso iure naturae" eine die Ehe verungültigende Wirkung habe (c. 1068 § 1 
CIC). Wenngleich im Sch ema also der Hinweis auf den nicht unbestrittenen na­
turrechtlichen Stellenwert des Hindernisses30 weggefallen und durch die unver­
fänglich er klingende Formulierung ersetzt wurde, so hat sich inhaltlich an der Po­
sition des kanonisch en Rechts zum Tatbestand der Beischlafsunfähigkeit nichts 
geändert. Nach wie vor geht das kanonische Recht davon au s, daß „eh efähig" 
nur eine Person ist, die den Geschlechtsakt vornehmen kann. Und dies, obwohl 
das Schema dankenswerterweise von der biologistischen Sich t des bisherigen 
kodikarisch en Rechts abgerückt ist. Es wurde sch on die Frage gestellt, ob nicht 
die personale Sich t der Ehe, wie sie insbesondere vom Konzil als eine umfassende 
Lebens- und Liebesgemeinsch aft beschrieben wird (Pastoralkonst. ,,Gaudium et 
spes" Nr. 48), auch zu einer neuen Bewertung der Impotenz führen müßte31 • 

Dies etwa in dem Sinne, daß Impotenz als Tatbestand nicht schlechterdings die 
Ungültigkeit der Ehe im Gefolge h at, sondern daß es vielmehr möglich sein müß­
te, eine gültige Eh e auch dann einzugehen, wenn ein Partner zur Setzung der se­
xuellen Komponente einer Ehe nicht fähig ist. Daß das „bonum prolis", also die 
Frage der Nachkommenschaft, in diesem Zusammenhang au ßer Betrach t zu blei­
ben h at, liegt auf der H and. Denn einerseits ist auch bei Sterilität keine 
Nachkommenschaft möglich, u nd trotz dem sagt c. 1037 § 3 SCIC übereinstim­
mend mit der bish erigen Position von c. 1068 § 3 CIC, daß Sterilität rechtlich u n­
erheblich sei; andererseits hat die Kirche die J osefseh e immer als gültig betrachtet, 
obwohl bei ihr von d en „ehelich en Rechten" niemals Gebrauch gemacht wird 
u nd somit die von c. 1013 CIC als Primärzweck bezeichnete „procreatio prolis" 
u n terbleibt. 
Es ist nich t einzusehen, warum Impotenz weiterhin als trennendes Eheh indernis 
festgelegt wird und warum nich t auf Thomas von Aquin zurückgegriffen wird, 
der dieses Problem in die Privatautonomie der Ehepartner verwiesen hat. Nach 
ihm bildet nur die dem anderen Ehepartner nicht bekannte Impotenz einen die 
Ehe verungültigenden Tatbestand, nicht hingegen die dem Partner bekannte32• 

30 E. di Robila11t, n fine e l'essenza del matrimonio in alcune recenti dottrine, in: LI diritto eccl. 1951, 728. 
31 0. Fumagalli-Carul/i, 11 matrimonio dopo il concilio. Milano 1978, 72. 
32 Thomas vo11 Aq11i110, Summa theologica, Supplementum qu. Lll, art. 1 ad quartum; ebenso qu. L VITI, 
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Das Schema grenzt ebenso wıe der CIC die rechtserhebliche ‚‚impotentia 11-
dl” VO  3 der rechtsunerheblichen Sterilität ab, wobei allerdings 1 ec
Sterilität annn auf die Gültigkeit der Ehe en kann, wWenn sS1e arglistig
verheimlich wurde.
Das Hindernis der Religionsverschiedenheit (disparıtas cultus) hat 1U ın ezug auf
den Normadressaten eine nıcht unbeachtliche Einschränkung erfahren: alt bis-
her (c 1070 CIE) das Hindernis zwischen einem ıIn der katholischen TC
Getautften bzw ihr KonverHherten auf der einen Selite, wobei ein spaterer Kır-
chenaustritt keinen Einflufß auf die Weitergeltung dieses Hindernisses hatte, un
einem Nichtgetauften auf der anderen Seite, besteht dem Schema zufolge
nicht mehr zwischen einem AaUuUSs der katholischen TC Ausgetretenen und E1 -
Nne Ungetauften.
Wenngleich also die weitreichende Normbefreiung für die aus der katholischen
TC Ausgetretenen, wıe S1€e ıIn 263 des Schemas VO 1975 geplant war®>, 1m
Schema VO 1980 fallengelassen wurde, kommt dem Kirchenaustritt wiederum
1er w1e auch eım Tatbestand der ‚‚mıxta relig10” die ursprünglich geplante Be-
deutung
eım Hindernis derel ist hinsichtlich der Diakone verfügt, da{fß jejenigen, die
als Verheiratete die iakonatsweihe empfangenen, ach uflösung ihrer Ehe
dem Hindernis der el nicht unterliegen**.
In inKun wird jedes öffentliche (kirchenamtliche) ew1ge Gelübde 1ın einem (Or-
densverband (Institutum religiosum) eın trennendes hehindernis bilden Die
bisherigen Unterscheidungen zwischen ewıgen einfachen und ewigen) feierli-
chen eiu  en wird künftig nicht mehr geben. Zufolge SCIC sallı 1es aber
1Ur für die Zukunft, cht für die Vergangenheit, die Bestimmungen des
SCIC gelten nicht für ljejenigen, die VOT dem Inkrafttreten des eX Ööf-
entliche einfache, ewıige Gelübde abgelegt en ezüglic dieses Personen-
kreises bleibt er die Unterscheidung zwischen einfachen und feierlichen ( 20
lübden 1ın Geltung.
Das Hindernis des Verbrechens besteht 1Ur och bei Gattenmord, nicht mehr hin-

bei Ehebruch mıiıt Eheversprechen®®.
Die Blutsverwandtschaft wird anders berechnet als bisher Der CIC folgte bekannt-
lich ın der Seitenlinie der Zählweise des germanischen Rechts, wurden
LIUT die eugungen bzw Personen In einem Ast der Seitenlinie gezählt Es galt
bislang das Ax1om Tr gradus quot generationes” bzw ‚,‚tot oradus quot 5SO-
MNae unNna dempta””. Dies führte dem Ergebnis, da{fs bei ungleichen Asten (Z
Verwandtschaft zwischen un Nichte) der Verwandtschaftsgrad miıt dem
längeren Ast unter Hinwels auf den kürzeren wiedergegeben wurde, also
das genannte Verwandtschaftsverhältnis wurde als zweıter rad berührend den

ArTt. L, ad quartum. Lhe Stellen sind deckungsgleic mıit Sent., ıst. 36, uUunıc art. bzw
Sent., ist 34, unic., art. ad quartum.
ort hiefß ‚‚Impedimentis 1UrSs IMeTeE ecclesiasticı tenentur tantum Il quı sunt 1ın Ecclesia catho-
ca baptizatı vel In Ca recepti NEC ctu formalı ab 3 defecerunt.” Zur rage Primetshofer, Der
Kreis der Normadressaten des kanonischen xechts, 1M für ermann Eichler, Wıen 1977, 483 .
Die endgültige Formulierung dieses steht allerdings och N1IC fest, da sich ©1 ine Je-
nNeTr Fragen handelt, die nach der Relatio 1981 och einer gesonderten Begutachtung unterzogen
wurden. Anm
Interessan ist allerdings, dafß 1m staatlıchen (österreichischen) Eherecht der Tatbestand des Ehe-
bruchs eın Hindernis bildet, wWwWenn der FEhebruch 1m Scheidungsurteil der früheren Ehe als rund
der Scheidung festgestellt wurde. Ehe-G SS und
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Das Schema grenzt ebenso wie der CIC die rechtserhebliche „impotentia coeun­
di" von der rechtsunerheblichen Sterilität ab, wobei allerdings im neuen Recht 
Sterilität dann Einfluß auf die Gültigkeit der Ehe haben kann, wenn sie arglistig 
verheimlicht wurde. 
Das Hindernis der Religionsverschiedenheit (disparitas cultus) hat nun in bezug auf 
den Normadressaten eine nicht unbeachtliche Einschränkung erfahren: Galt bis­
h er (c. 1070 § 1 CIC) das Hindernis zwischen ein em in der katholischen Kirche 
Getauften bzw. zu ihr Konvertierten auf der einen Seite, wobei ein späterer Kir­
chenaustritt keinen Einfluß auf die Weitergeltung dieses Hindernisses hatte, und 
einem Nichtgetauften auf der anderen Seite, so besteht es dem Schema zufolge 
nicht mehr zwischen einem aus der katholischen Kirche Ausgetretenen und ei­
nem Ungetauften. 
Wenngleich also die weitreichende Normbefreiung für die aus der katholischen 
Kirche Ausgetretenen, wie sie in c. 263 des Schemas von 1975 geplant war33, im 
Schema von 1980 fallengelassen wurde, kommt dem Kirchenaustritt wiederum 
hier wie auch beim Tatbestand der „mixta religio" die ursprünglich geplante Be­
d eutung zu. 
Beim Hindernis der Weihe ist hinsichtlich der Diakone verfügt, daß diejenigen, die 
als Verheiratete die Diakonats weihe empfangen h aben, nach Auflösung ihrer Eh e 
dem Hindernis der Weihe nicht unterliegen34. 

In Hinkunft wird jedes öffentliche (kirchenamtliche) ewige Gelübde in einem Or­
densverband (Institutum religiosum) ein trennendes Eh ehindernis bilden. Die 
bish erigen Unterscheidungen zwischen ewigen einfachen und (ewigen) feierli­
chen Gelübden wird es künftig nicht mehr geben . Zufolge c. 4 SCIC gilt dies aber 
nur für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit, d. h. die Bestimmungen des 
SCIC gelten nicht für diejenigen, die vor dem Inkrafttreten des n euen Codex öf­
fentliche einfache, ewige Gelübde abgelegt haben. Bezüglich dieses Personen­
kreises bleibt daher die Unterscheidung zwischen einfachen und feierlichen Ge­
lübden in Geltung. 
Das Hindernis des Verbrechens besteht nur noch bei Gattenmord, nicht mehr hin­
gegen bei Ehebruch mit Eheversprechen35. 

Die Blutsvenuandtschaft wird anders berechnet als bisher. Der CIC folgte bekannt­
lich in der Seitenlinie der Zählweise des germanischen Rechts, d . h. es wurden 
nur die Zeugungen bzw. Personen in einem Ast der Seitenlinie gezählt. Es galt 
bislang das Axiom:, , Tot gradus quot generationes" bzw. ,,tot gradus quot perso­
nae una dempta". - Dies führte zu dem Ergebnis, daß bei ungleich en Ästen (z. B. 
Verwandtschaft zwischen Onkel und Nichte) der Verwandtschaftsgrad mit d em 
längeren Ast unter Hinweis auf den kürzeren wiedergegeben wurde, d. h. also 
das genannte Verwandtschaftsverh ältnis wurde als zweiter Grad berührend den 

art. I, ad quartum. Die Stellen sind deckungsgleich mit IV Sent., Dist. 36, qu. unic. art. I bzw. IV 
Sent., Dist. 34, qu. u nic., art. 2 ad quartum. 

33 Dort hieß es: ,,Impedimentis iuris mere ecd esiastici tenentur tantum illi qui sunt in Ecclesia catho­
lica baptizati vel in eam recepti nec actu formali ab ea defecerunt." Zur Frage B. Primetshofer, Der 
Kreis der Normadressaten des kanonischen Rechts, in: FS für Hermann Eichler, Wien 1977, 483 ff. 

34 Die endgültige Formulierung dieses c. steht allerdings noch nicht fest, da es sich dabei um eine je­
ner Fragen handelt, die nach der Relatio 1981 noch einer gesonderten Begutachtung unterzogen 
wurden. Vgl. Anm. 5. 

35 Interessant is t allerdings, daß im slnntlic/1e11 (österreichischen) Eherecht der Tatbestand des Ehe­
bruchs ein Hindernis bildet, wenn der Ehebruch im Scheidungsurteil der früheren Ehe als Grund 
der Scheidung festgestellt wurde. Ehe-G §§ 9 und 26. 

349 



ersten wiedergegeben. Das SCIC greift die römische Zählung auf un be-
rechnet demzufolge die Verwandtschaft ıIn der Seitenlinie dergestalt, da{fs el
ste gezählt werden. erun Schwester sind er ach dieser Berechnung
1mM zweıten rad der Seitenlinie, un Nıichte 1m dritten rad verwandt.
Das Hindernis reicht dem 7Q (E zufolge bis Zzu vierten rad der Seitenlinie ach
der Zählung, der zweiıte rad ach der Zählweise des CIE: Es ergl
sich somut, dafß der Umfang des Hindernisses ın der Seitenlinie reduziert wurde.
In der geraden Linie hat sich egenüber dem (NIC keine AÄAnderung ergeben.
Im Gegensatz Zu (1 21bt keine mehrfache Verwandtschaft mehr, der bes-
ST gesag(t, diese ist recnicht mehr relevant. Sachlich identisch mıit dem GE
ist der Hinweis des SGIE, da{fs eine Ehe nıemals rlaubt werden dürfe,
Wenn Zweifel bestehen, ob die Ehewerber ıIn irgendeinem rad der geraden bzw
1mM zweıten rad der Seitenlinie blutsverwandt sind. Der zweıte rad römischer
Zählung entspricht dem bisherigen ersten rad germanischer Zählung des

1076 (
Schwägerschaft besteht 1Ur och 1n der geraden 1Nnıe als Hindernis, un ZWaTlT 1n
en Graden
Das Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit entsteht aus der ungültigen Ehe ach Be-
gründung der Lebensgemeinschaft. Dies ist gegenüber dem kodikarischen ec
euU, das 11UT auf die ungültige Ehe als solche Stie Ferner entsteht das Hinder-
N1IS ach WIEe VOT aus dem öffentlichen Konkubinat Der Umfang ist egenüber
dem GE eingeschränkt, da eın Hindernis 1Ur och 1mM ersten rad der geraden
iınıe besteht®®.
Gesetzliche Verwandtschaft bildet 1mM erecC auf jeden Fall e1n (trennendes)
hehindernis; der Verweis auf das jeweils geltende Zivilrecht exishert nicht
mehr.
Geistliche Verwandtschaft ist als ehindernis gänzlich weggefallen.
b) Trauungsverbote
Diese richten sich wıe bisher den der Ehe assıstierenden Geistlichen Es sınd
teils eselben Tatbestände w1e 1mMm CI teils sind eUE hinzugekommen.
Im C-1E Verstireu finden sich olgende Bestimmungen, die mıit bestimmten nde-

ın das SCIC Eingang gefunden en Der Trauungsgeistliche soll nicht
hne vorherige Befragung des Ortsordinarius der Ehe Wohnsitzloser (vgl 1032
(515) oder eines notorisch VO katholischen Glauben Abgefallenen assıstleren,
auch wWwWenn dieser keiner akatholischen Glaubensgemeinschaft beigetreten ist
(vgl. 1065 CIC); ferner nicht der Ehe eines mıiıt einer Zensur Behafteten (vgl.

1066 CIC) ıne Eheschließung Minderjähriger soll nicht VOTgeENOMUMEN WEeTl-
den hne der den vernünftigen illen der Eltern (vgl. 1034 CIC); In die-
sSe Fall ist der Ortsordinarius ebenso konsultieren wıe bei der Eheschli  jeßung
UrC Stellvertretung. Neu hinzugekommen ist das Verbot der Assıstenz bei e1-
er Ehe, die nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts cht anerkannt wird
oder nicht geschlossen werden darf*7 SOWI1e das Verbot der Eheschließung bei e1-

In der geraden Linie ist eın Unterschied zwischen der germanischen und römischen Zählun
Hier ist die Problematik den 1ın der Bundesrepublik Deutschland noch bestehenden, In
Osterreich durch kErkenntnis des Verfassungs erichtshofes 19535 aufgehobenen Personen-
standsgesetz denken, demzufolge ıne rch iche Ehe NIC. VOT der standesamtlichen geschlos-
Semn werden darf bzw (in OÖsterreich) durfte Für rein kirchliche Eheschließungen, denen keine
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ersten (2/1) wiedergegeben. - Das SCIC greift die römische Zählung auf und be­
rechnet demzufolge die Verwandtschaft in der Seitenlinie dergestalt, daß beide 
Äste gezählt werden. Bruder und Schwester sind daher nach dieser Berechnung 
im zweiten Grad der Seitenlinie, Onkel und Nichte im dritten Grad verwandt. 
Das Hindernis reicht dem SCIC zufolge bis zum vierten Grad der Seitenlinie nach 
der neuen Zählung, d. i. der zweite Grad nach der Zählweise des CIC. Es ergibt 
sich somit, daß der Umfang des Hindernisses in der Seitenlinie reduziert wurde. 
In der geraden Linie hat sich gegenüber dem CIC keine Änderung ergeben. 
Im Gegensatz zum CIC gibt es keine mehrfache Verwandtschaft mehr, oder bes­
ser gesagt, diese ist rechtlich nicht mehr relevant. Sachlich identisch mit dem CIC 
ist der Hinweis des c. 1044 § 4 SCIC, daß eine Ehe niemals erlaubt werden dürfe, 
wenn Zweifel bestehen, ob die Ehewerber in irgendeinem Grad der geraden bzw. 
im zweiten Grad der Seitenlinie blutsverwandt sind. Der zweite Grad römischer 
Zählung entspricht dem bisherigen ersten Grad germanischer Zählung des 
c. 1076 § 3 CIC. 
Schwägerschaft besteht nur noch in der geraden Linie als Hindernis, und zwar in 
allen Graden. 
Das Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit entsteht aus der ungültigen Ehe nach Be­
gründung der Lebensgemeinschaft. Dies ist gegenüber dem kodikarischen Recht 
neu, das nur auf die ungültige Ehe als solche abstellt. Ferner entsteht das Hinder­
nis nach wie vor aus dem öffentlichen Konkubinat. Der Umfang ist gegenüber 
dem CIC eingeschränkt, da ein Hindernis nur noch im ersten Grad der geraden 
Linie besteht36. 

Gesetzliche Verwandtschaft bildet im neuen Eherecht auf jeden Fall ein (trennendes) 
Ehehindernis; der Verweis auf das jeweils geltende Zivilrecht existiert nicht 
mehr. 
Geistliche Verwandtschaft ist als Ehehindernis gänzlich weggefallen. 

b) Trauungsverbote 

Diese richten sich wie bisher an den der Ehe assistierenden Geis tlichen. Es sind 
teils dieselben Tatbestände wie im CIC, teils sind neue hinzugekommen. 
Im CIC verstreut finden sich folgende Bestimmungen, die mit bestimmten Ände­
rungen in das SCIC Eingang gefunden haben: Der Trauungsgeistliche soll nicht 
ohne vorherige Befragung des Ortsordinarius der Ehe Wohnsitzloser (vgl. c. 1032 
CIC) oder eines notorisch vom katholischen Glauben Abgefallenen assistieren, 
auch wenn dieser keiner akatholischen Glaubensgemeinschaft beigetreten ist 
(vgl. c. 1065 CIC); ferner nicht der Ehe eines mit einer Zensur Behafteten (vgl. 
c. 1066 CIC). Eine Eheschließung Minderjähriger soll nicht vorgenommen wer­
den ohne oder gegen den vernünftigen Willen der Eltern (vgl. c. 1034 CIC); in die­
sem Fall ist der Ortsordinarius ebenso zu konsultieren wie bei der Eheschließung 
durch Stellvertretung. - Neu hinzugekommen ist das Verbot der Assistenzbei ei­
ner Ehe, die nach den Bestimmungen des staatlichen Rechts nicht anerkannt wird 
oder nicht geschlossen werden darf37, sowie das Verbot der Eheschließung bei ei-

36 In der geraden Linie is t kein Unterschied zwischen der germanischen und römischen Zählung. 
37 Hier is t u. a. an die Problematik um den in der Bundesrepublik Deutschland noch bestehenden, in 

Osterreich durch Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes 1955 aufgehobenen § 67 Personen­
standsgesetz zu denken, demzufolge eine kirchliche Ehe nicht vor der standesamtlichen geschlos­
sen werden darf bzw. (in Osterreich) durfte. Für rein kirchliche Eheschließungen, denen keine 
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e hewerber, der Verpflichtungen gegenüber einem früheren Partner bzw
gegenüber ndern aus einer früheren Verbindung erfüllen hat (c 1024
Hier ist die taatlich geschiedene Zivilehe e1INes Formpflichtigen denken
bzw Verpflichtungen, die ohne heliche Verbindung entstanden sind. Das
ec des CC hat auf diese Umstände offensichtlich geringer
nıcht geachtet. Angesichts der sprunghaften Zunahme VO Ehescheidungen ist
auch der kirchliche Gesetzgeber aufmerksam geworden; eT hat sich übrigens
schon 1n den Richtlinien ber die Auflösung VO Ehen zugunsten des laubens®®?
aus dem re 1973 miıt diesen Fragen auseinandergesetzt*?.
Schließlich wird der Ordinarius gemahnt, die T1auDNıs ZUT Eheschließung mıit
einem Partner, der sich notorisch VO katholischen Glauben abgewan hat, L11IUT
unter den für konfessionell gemischte Ehen geltenden Bedingungen erteilen.
Allerdings wird 1 egensa Zu ecCc des CIC (c AT kingehung e1l-
1eTr olchen Ehe eın gewichtiger rund mehr verlangt. Die Deelsorger werden
angewlesen, Jugendliche VOTL der Eingehun einer Ehe arnen, solange S1e
nicht das ortsübliche Heiratsalter erreicht en (cC 1025

Der hekonsens
In diesem SC sind die einschneidendsten Anderungen des Ehe-
rechts anzutreffen. Sie beziehen sich auf der einen Seite auf das, Was INa  . den
‚‚Geist“ der Gesetzgebung LTEeNNNEN kann, andererseits auch auf den mate-
riellen Inhalt einzelner Bestimmungen.
Formal sind zunächst einige Umstellungen gegenüber dem CN beobachten
Die Grundaussage des 1081 ber die edeutung des Konsenses für die Ehe ist
nicht mehr 1SC‚‚De matrımon1ali” finden, sondern ın den
Canones praeliminares des Eherechts An die dort anzutreffende efini-
tion der Ehe als Bund reiht sich die Beschreibung des Stellenwerts des Ehekon-
SCNSES, wobel (-1C: übernommen wırd des zıt1erten des
€ E: mıiıt der stark auf das Biologische reduzierten Aussage, da{fs der hekonsens 1n
der Übertragung un!: Annahme des Rechts auf die Z Zeugung VO Nachkom-
menschaft sich geeigneten kte bestehe, ist Urc die Formulierung ersetzt
worden, der ehelıche Bund sSEe1 eın Willensakt, Urc den Mann un! TAuU sıch 5C-
genseltig übergeben und annehmen, eiıne Ehe en (c 1010
Das Schema fixiert TEl Iypen VO Konsensmängeln, die iın den etzten Dezen-
1en VONMN Rechtsprechung un:Te herausgearbeitet, VO bisherigen gesatzten

standesamtliche ITrauung vorausgeht bzw ihr unmittelbar nachfolgt, bedarf ın Osterreich auf-
rund des partıkularen Kirchenrechts einer gesonderten Erlaubnis selıtens des zuständı Bi-

1özese Linz, 1N: Linzer Diözesanblatt 1973, 186-187
schöflichen Ordinarıats Vgl Gradauer, Die kirchlichen Ehegesetze muit den Ehevorschriı ten der

3R Kongregation für die Glaubenslehre: nstruktion über die Auflösung der Ehe zugunsten des Jau-
ens VO:! 1973, Prot. Nr. 2717/68 Nachkonziliar: Dokumentation Der Instruktion Aanpe-
schlossen sind eigene Verfahrensnormen für die Durchführung des Prozesses ZuUr Auflösung der
Ehe zugunsten des Glaubens
Nr un! der ns  on verlangt als Voraussetzung für die Gewährung der Auflösung der
Ehe, daf(lß der die Auflösung begehrende FEheteil für die religiöse Erziehung der Kinder au der frü-
heren Ehe orge tragt, un dafs ferner ın billı Weise, nach den Normen der Gerechtigkeit, für
den verlassenen Eheteil und etwaige Kinder OISOTRE getroffen wird Art 11 und der Verfah-
eENSNOTINE enthalten die Weisung, mMuUsSse die Kongregation für die Glaubenslehre berichtet
werden, ob und wıe der Bıttsteller seinen Verpflichtungen gegenüber dem verlassenen Eheteil un
etwalgen Kindern nachzukommen gedenke.
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nem Ehewerber, der Verpflichtungen gegenüber einem früheren Partner bzw. 
gegenüber Kindern aus einer früheren Verbindung zu erfüllen hat (c. 1024 SCIC). 
Hier ist an die staatlich geschiedene Zivilehe eines Formpflichtigen zu denken 
bzw. an Verpflichtungen, die ohne eheliche Verbindung entstanden sind. Das 
Recht des CIC hat auf diese Umstände wegen offensichtlich geringer Aktualität 
nicht geachtet. Angesichts der sprunghaften Zunahme von Ehescheidungen ist 
auch der kirchliche Gesetzgeber aufmerksam geworden; er hat sich übrigens 
schon in den Richtlinien über die Auflösung von Ehen zugunsten des Glaubens38 

aus dem Jahre 1973 mit diesen Fragen auseinandergesetzt39. 

Schließlich wird der Ordinarius gemahnt, die Erlaubnis zur Eheschließung mit 
einem Partner, der sich notorisch vom katholischen Glauben abgewandt hat, nur 
unter den für konfessionell gemischte Ehen geltenden Bedingungen zu erteilen. 
Allerdings wird im Gegensatz zum Recht des CIC (c. 1065 § 2) zur Eingehung ei­
ner solchen Ehe kein gewichtiger Grund mehr verlangt. Die Seelsorger werden 
angewiesen, Jugendliche vor der Eingehung einer Ehe zu warnen, solange sie 
nicht das ortsübliche Heiratsalter erreicht haben (c. 1025 SCIC). 

4. Der Ehekonsens 

In diesem Abschnitt sind die einschneidendsten Änderungen des neuen Ehe­
rechts anzutreffen. Sie beziehen sich auf der einen Seite auf das, was man den 
,,Geist" der neuen Gesetzgebung nennen kann, andererseits auch auf den mate­
riellen Inhalt einzelner Bestimmungen. 
Formal sind zunächst einige Umstellungen gegenüber dem CIC zu beobachten. 
Die Grundaussage des c. 1081 über die Bedeutung des Konsenses für die Ehe ist 
nicht mehr im Abschnitt „ De consensu matrimoniali" zu finden, sondern in den 
canones praeliminares des neuen Eherechts. An die dort anzutreffende Defini­
tion der Ehe als Bund reiht sich die Beschreibung des Stellenwerts des Ehekon­
senses, wobei inhaltlich c. 1081 § 1 CIC übernommen wird.§ 2 des zitierten c. des 
CIC mit der stark auf das Biologische reduzierten Aussage, daß der Ehekonsens in 
der übertragung und Annahme des Rechts auf die zur Zeugung von Nachkom­
menschaft an sich geeigneten Akte bestehe, ist durch die Formulierung ersetzt 
worden, der eheliche Bund sei ein Willensakt, durch den Mann und Frau sich ge­
genseitig übergeben und annehmen, um eine Ehe zu bilden (c. 1010 § 2 SCIC). 
Das Schema fixiert drei Typen von Konsensmängeln, die in den letzten Dezen­
nien von Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet, vom bisherigen gesatzten 

standesamtliche. Trauung vorausgeht bzw. ihr unmittelbar nachfolgt, bedarf es in Osterreich auf­
grund des partikularen Kirchenrechts einer gesonderten Erlaubnis seitens des zuständigen Bi­
schöflichen Ordinariats. Vgl. P. Gradauer, Die kirchlichen Ehegesetze mit den Ehevorschritten der 
Diözese Linz, in: Linzer Diözesanblatt 1973, 186-187. 

38 Kongregation für die Glaubenslehre: Instruktion über die Auflösung der Ehe zugunsten des Glau­
bens vom 6. 12. 1973, Prot. Nr. 2717/68. Nachkonziliare Dokumentation 39. Der Instruktion ange­
schlossen sind eigene Verfahrensnormen für die Durchführung des Prozesses zur Auflösung der 
Ehe zugunsten des Glaubens. 

39 Nr. II§§ 5 und 6 der Instruktion verlangt als Voraussetzung für die Gewährung der Auflösung der 
Ehe, daß der die Auflösung begehrende Eheteil für die religiöse Erziehung der Kinder aus der frü­
heren Ehe Sorge trägt, und daß ferner in billiger Weise, nach den Normen der Gerechtigkeit, für 
den verlassenen Eheteil und etwaige Kinder Vorsorge getroffen wird. -Art. 11 und 12 der Verfah­
rensnormen enthalten die Weisung, es müsse an die Kongregation für die Glaubenslehre berichtet 
werden, ob und wie der Bittsteller seinen Verpflichtungen gegenüber dem verlassenen Eheteil und 
etwaigen Kindern nachzukommen gedenke. 
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ecCc aber icht der cht genügen exakt ausformuliert worden Dem-
ach sind Konsensmangels unfähig ZUTr Eheschließung

die UrC eisteskrankheit oder schwere seelische Störung beeinträchtigt
sind, da{fs S1€e mangelnden Vernunftgebrauchs einen ehelıchen Konsens
nicht eisten können;

die untier eliner schweren Trübung ihrer Urteilsfähigkeit 1n ezug auf das ehe-
liche Rechte-Pflichten-Verhältnis leiden;

die einer schweren psychischen Störung die wesentlichen ehelıchen
Pflichten nicht übernehmen imstande sind.
Während 1n den beiden erstgenannten Fällen eın hekonsens mangels der hiefür
erforderlichen Voraussetzungen überhaupt nicht geleistet werden kann, jeg 1mM
dritten Fall 508 Erfüllungsunvermögen VOT, der Kontrahent will ZWarTr die
Fhe mıiıt ihren Wesensmerkmalen, ist aber 1in seiner Persönlichkeitsstruktur be-
einträchtigt, dafß diese Pflichten nicht erfüllen annn
Diese Neuformulierungen sind, wWwI1ıe schon gesagt, das Ergebnis eines langen Pro-
Ze5565 riıchterlicher Rechtsfortbildung und Verfeinerung UrcCc die Lehre*®. Die
vorliegende Kodifizierung gibt dem Richter eın egenüber früher wesentlich VelI-

bessertes Instrumentarıum die Hand, die immer komplexer werdende Wirk-
lichkeit der Ehe ın der Welt VON heute erfassen un einer adäquaten Behand-
lung UrC die Rechtsprechung zuzuführen.
Das für eine Eheschließung erforderliche Mindestwissen (vgl 1082 CI ist 1U

dahingehend festgelegt, dafß el Ehegatten nicht 1ın Unkenntnis darüber sein
dürfen, da{fs die Ehe eine dauernde, auf Nachkommenschaft ausgerichtete L
bensgemeinschaft (consortium permanens) zwischen Mann un Tau sSel Die
Kontrahenten mMuUuSSsen ferner wIlssen, dafs acC  ommenschaft Urc irgendein
sexuelles*1 usammenwirken („cooperatione aliqua sexuali”‘) entstehe.
eım Itrtum ist die Aussage des Gese  uches hinsic  ch des Personen-
irrtums dentisch mit dem C (c 1083 (A1C: 1051 SCIC eım Eigen-
schaftsirrtum ist der isherige ‚‚erratische Block”““ des Itrtums ber den Sklaven-
stand (c Z CIC) weggefallen. Der 50 verdeckte Personenirrtum,
der auf einen Personenirrtum hinauslaufende Eigenschaftsirrtum des 1083

Z CC ist 1mM etzten Begutachtungsstadium Relatio besser ausformu-
liert worden, WwWas indes keine substantielle Anderung der bisherigen Rechtslage
bedeutet*?.
Die weıtaus einschneidendste AÄnderung gegenüber der bisherigen Rechtslage
ring 1052 SCIE. demzufolge arglıstige, auf Eheschließung gerichtete Täuschung
ber eiINe Eigenschaft des Partners Ungültigkeit der Ehe bewirkt, wenn die 1Täu-

Vgl azu Dordett, Eheschließung und Geisteskrankheit kıne Darstellung nach der Rechtspre-
chung der Romana Rota Wien-Freiburg-Basel 1977 UAICKE, Psychisch bedingte Eheunfä-
higkeit. Frankfurt/M.-Bern-Las Vegas 1978 ırth, Die isherige Rechtsprechung der Römi-
schen Rota ZUTr Frage der psychischen Eheunfähigkeit, 1: Archiv kath Kirchenrecht
7198 Wegan, L’incapacıte d’assumer les obligations du marlage dans la jJurisprudence recente
du ribunal de la Rote, 1: Revue de droit Can., 28/1978, 134157
Der Ausdruck cooperatio SPXUAalis findet sich erst 1n der Kelatiıo 1981; 1mM Schema 1980 WarTr ebenso
wIıe im Schema 1975 noch Von cooperatio corporalıs die Rede.

42 In den chemata VO  - 1975 un 1980 fand sich die ın 2,1 enthaltene Formulierung, daß NUur
der auf einen Personenirrtum hinauslaufende E1 enschaftsirrtum error qualitatis ın eITOTITEeM PeT-
10)0101315 redundans) rechtlich relevant SE1. Nach N KRelatio 1981 ist der Eigenschaftsirrtum dann
rechtserheblich, wenn 1ne Eigenschaft ‚‚directe et principaliter intendatur““.

352

Recht aber nicht oder nicht genügend exakt ausformuliert worden waren. Dem­
nach sind wegen Konsensmangels unfähig zur Eheschließung 
- die durch Geisteskrankheit oder schwere seelische Störung so beeinträchtigt 
sind, daß sie wegen mangelnden Vernunftgebrauchs einen ehelichen Konsens 
nicht leisten können; 
- die unter einer schweren Trübung ihrer Urteilsfähigkeit in bezug auf das ehe­
liche Rechte-Pflichten-Verhältnis leiden; 
- die wegen einer schweren psychischen Störung die wesentlichen ehelichen 
Pflichten nicht zu übernehmen imstande sind. 
Während in den beiden erstgenannten Fällen ein Ehekonsens mangels der h iefür 
erforderlichen Voraussetzungen überhaupt nicht geleistet werden kann, liegt im 
dritten Fall sog. Erfüllungsunvermögen vor, d. h. der Kontrahent will zwar die 
Ehe mit ihren Wesensmerkmalen, ist aber in seiner Persönlichkeitsstruktur so be­
einträchtigt, daß er diese Pflichten nicht erfüllen kann. 
Diese Neuformulierungen sind, wie schon gesagt, das Ergebnis eines langen Pro­
zesses richterlicher Rechtsfortbildung und Verfeinerung durch die Lehre40• Die 
vorliegende Kodifizierung gibt dem Richter ein gegenüber früher wesentlich ver­
bessertes Instrumentarium an die Hand, die immer komplexer werdende Wirk­
lichkeit der Ehe in der Welt von heute zu erfassen und einer adäquaten Behand­
lung durch die Rechtsprechung zuzuführen. 
Das für eine Eheschließung erforderliche Mindestwissen (vgl c. 1082 CIC) ist nun 
dahingehend festgelegt, daß beide Ehegatten nicht in Unkenntnis darüber sein 
dürfen, daß die Ehe eine dauernde, auf Nachkommenschaft ausgerichtete Le­
bensgemeinschaft (consortium permanens) zwischen Mann und Frau sei. Die 
Kontrahenten müssen ferner wissen, daß Nachkommenschaft durch irgendein 
sexuelles4 1 Zusammenwirken (,,cooperatione aliqua sexuali") entstehe. 
Beim Irrtum ist die Aussage des neuen Gesetzbuches hinsichtlich des Personen­
irrtums identisch mit dem CIC (c. 1083 § 1 CIC - c. 1051 § 1 SCIC). Beim Eigen­
schaftsirrtum ist der bisherige „erratische Block" des Irrtums über den Sklaven­
stand (c. 1083 § 2, 2 CIC) weggefallen. Der sog. verdeckte Personenirrtum, d . h . 
der auf einen Personenirrtum hinauslaufende Eigenschaftsirrtum des c. 1083 
§ 2, 1 CIC ist im letzten Begutachtungsstadium (Relatio 1981) besser ausformu­
liert worden, was indes keine substantielle Änderung der bisherigen Rechtslage 
bedeutet42 • 

Die weitaus einschneidendste Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage 
bringt c. 1052 SCIC, demzufolge arglistige, auf Eheschließung gerichtete Täuschung 
über eine Eigenschaft des Partners Ungültigkeit der Ehe bewirkt, wenn die Täu-

40 Vgl. dazu A. Dordett, Eheschließung und Geisteskrankheit. Eine Darstellung nach der Rechtspre­
chung der S. Romana Rota. Wien-Freiburg-Basel 1977. -K. Liidicke, Psychisch bedingte Eheunfä­
higkeit. Frankfurt/M.- Bern- Las Vegas 1978. P. Wirth, Die bisherige Rechtsprechung der Römi­
schen Rota zur Frage der psychischen Eheunfähigkeit, in: Archiv f. kath. Kirchenrecht 147/1978, 
71-98. M. Wegan, L'incapacite d'assumer les obligations du mariage dans la jurisprudence recente 
du tribunal de la Rote, in: Revue de droit can., 28/1978, 134-157. 

41 Der Ausdruck cooperatio sexualis findet sich ers t in der Relatio 1981; im Schema 1980 war ebenso 
wie im Schema 1975 noch von cooperatio corporalis die Rede. 

42 In den Schemata von 1975 und 1980 fand sich die in c. 1083 § 2,1 enthaltene Formulierung, daß nur 
der auf einen Personenirrtum hinauslaufende Eigenschaftsirrtum (error qualitatis in errorem per­
sonae redundans) rechtlich relevant sei. Nach der Relatio 1981 ist der Eigenschaftsirrtum dann 
rechtserheblich, wenn eine Eigenschaft „directe et principaliter intendatur". 
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schung geeignet ist, das heliche en schwer stören“®®. Es wird cht gesagtT,
da{fs die Täuschung VO einem Ehepartner ausgehen mufß; S1e könnte auch VO  - e1-
eDritten VOrTgENOMIMIMLEN worden sSeIN. Rechtserheblic ist indes LUr der arglı-
stig hervorgerufene (Täuschung), auf Eheschließsung ausgerichtete Irrtum, nicht
ingegen schwerwiegender Itrtum schlechthin, den der rrende selbst
vertretiten hat, Mag dieser Ir das heliche Leben auch och schwer bela-
sten?**. Hier ist 1 Interesse der Rechtsschutz chenden och eın Desiderat a
den Gesetzgeber richten“®®.
Im Bereich der bedingten Eheschließung sind ebenfalls Anderungen gegenüber dem
€ IC festzustellen. Zunächst el da{fs eine Fhe unter einer zukünftigen Be-
dingung condit1io de futuro) cht zu  LEA geschlossen werden annn (C 1056

ach dem E I6 WäarTr die Setzung einer olchen edingung möglich, die FEhe
blieb lange ın Schwebe, bis das Bedungene eingetreten Wa  — SCIC ermöglicht
weiterhin die Beisetzung 1n der Gegenwart oder Vergangenheit ijegender Bedin-
gungen conditio de praesent! vel de praeterito). Die Gültigkeit der unter olchen
Bedingungen geschlossenen Ehen äng davon ab, ob das Bedungene 1mM eit-
pun der Eheschliefsung eingetreten ist oder nicht Solche edingungen dürtfen
aber 1UT mıit schriftlicher Erlaubnis des Ortsordinarius beigesetzt werden.

Die Eheschließungsform
Der KreIis der formpflichtigen Personen ıst gegenüber dem (1€E: er einge-
SCANran Formpflichtig sind zufolge 1072 SCIC UT die 1ın der katholischen Kir-
che Getauften, bzw Wenln anderwärts getauft ihr Konverterten, solange
S1e nicht UrCcC formellen Akt aus der TC ausgetreten sind. Damiıiıt ist der 1
kodikarischen ec 1Im Bereich der Formpflicht geltende atz „‚semel catho-
licus, SCHIDEI catholicus‘“ 1er aufgegeben worden.
Im Einklang miıt der geltenden Kechtslage el CS 1ın 1062 SCIC, da{f L1UT

diejenigen Ehen Geltung aben, die entweder VOL dem Ortsordinarıius oder

Die jahrelangen Bemühungen VO Heinrich Flatten, eine Anderung der gegenwärtigen Rechtslage
des CIC erreichen und den ‚xdolose causatus”“ mıit Rechtserheblichkeit auszustatten, sınd
somıit VO  - Erfolg gekrönt worden. Vgl Flatten, Irrtum un! Täuschung bei der Eheschließung
nach kanonischem Recht aderDorn 1957; ders., Der PITOT dolose Causatus als Ergänzung Z} 1083

CIC, 11 (JA 1/1960, 304—-312; ders., Quomodo matrımonıum contrahentes contra dolum (uU-
tandı sınt. öln 1961
Auf die Unzulänglichkeit der projektierten Kechtslage weıst Ostıek — Zapp, Kirchliches FEhe-
TeC| mıit dem Entwurtf der CIC-Reformkommission. Freiburg/Br. 162 hin M x Delgado, Er-
[UT matrımon10 CaNON1CO. Navarra 1975, 185 f verteidigt cdie gegenwärtige Rechtslage und meınt,

sSeIl unmöglich, dem Irrtum ber wichtige Eigenschaften des Partners schlechthin rechtliche KRe-
levanz zuzuerkennen, da eın derartıger Irrtum auf mangelnde Sorgfalt bei der Wahl un: Prüfung
des Partners zurückzuführen el Dem UTrC! Unterlassung der notwendigen Sorgfalt entstande-
TienNn Irrtum ine die Ehe verungültigende Wirkung beimessen hieße aber, eın unkluges und 11VeEeT-
antwortliches Verhalten bei der Eheschließung mıiıt der Möglichkeit einer Annullierung der Ehe
auszustatten Die Argumente Delgados überzeu E indes ın mehrtfacher Hinsicht nicht Die glei-
che Begründung könnte nämlich uch ın bezug den de lege lata rechtlich relevanten Iırtum ber
den Sklavenstand bzw hinsichtlich des verdeckten Personenirrtums gegeben werden. uch ın
diesen Fällen hätte eın sorgfältigeres Nachforschen vielleicht Zur Aufdeckung des wahren Sach-
verhalts geführt. Dennoch hat der kodikarısche Gesetzgeber ın ciesen Fällen Nichtigkeit der Ehe
vorgesehen. Bel anderen, N1IC! minder schwerwiegenden Irrtümern (Geschlechtskrankheit eines
Partners) hegt ach dem gegenwärtigen Recht eın Ungültigkeitsgrund VOTL; nach dem zukünftigen
AUrT, wenn €e1 arglistige Täuschung mıit 1Im pie ıst
Dazu Primetshofer, Theologische Kriterien für eın Familienrecht 1n Kirche und Staat, 1n Rıedli

Zauner (Hrsg.), Familie Träger des Glaubens. Linz 1980, 107

schung geeignet ist, das eheliche Leben schwer zu stören43 . Es wird nicht gesagt, 
daß die Täuschung von einem Ehepartner ausgehen muß; sie könnte auch von ei­
nem Dritten vorgenommen worden sein. Rechtserheblich ist indes nur der argli­
stig hervorgerufene (Täuschung), auf Eheschließung ausgerichtete Irrtum, nicht 
hingegen schwerwiegender Irrtum schlechthin, d. h. den der Irrende selbst zu 
vertreten hat, mag dieser Irrtum das eheliche Leben auch noch so schwer bela­
sten44. Hier ist im Interesse der Rechtsschutz Suchenden noch ein Desiderat an 
den Gesetzgeber zu richten45. 
Im Bereich der bedingten Eheschließung sind ebenfalls Änderungen gegenüber dem 
CIC festzustellen. Zunächst heißt es, daß eine Ehe unter einer zukünftigen Be­
dingung (conditio de futuro) nicht gültig geschlossen werden kann (c. 1056 § 1 
SCIC). Nach dem CIC war die Setzung einer solchen Bedingung möglich , die Ehe 
blieb so lange in Schwebe, bis das Bedungene eingetreten war. -SCIC ermöglicht 
weiterhin die Beisetzung in der Gegenwart oder Vergangenheit liegender Bedin­
gungen (conditio de praesenti vel de praeterito). Die Gültigkeit der unter solchen 
Bedingungen geschlossenen Ehen hängt davon ab, ob das Bedungene im Zeit­
punkt der Eheschließung eingetreten ist oder nicht. Solche Bedingungen dürfen 
aber nur mit schriftlicher Erlaubnis des Ortsordinarius beigesetzt werden. 

5. Die Eheschließungsform 

Der Kreis der formpflichtigen Personen ist gegenüber dem CIC erheblich einge­
schränkt. Formpflichtig sind zufolge c. 1072 SCIC nur die in der katholischen Kir­
che Getauften, bzw. - wenn anderwärts getauft - zu ihr Konvertierten, solange 
sie nicht durch formellen Akt aus der Kirche ausgetreten sind. Damit ist der im 
kodikarischen Recht u. a. im Bereich der Formpflicht geltende Satz „ semel catho­
licus, semper catholicus" hier aufgegeben worden. 
Im Einklang mit der geltenden Rechtslage heißt es in c. 1062 § 1 SCIC, daß nur 
diejenigen Ehen Geltung haben, die entweder vor dem Ortsordinarius oder 

43 Die jahrelangen Bemühungen von Heinrich Flatten, eine Änderung der gegenwärtigen Rechtslage 
des CIC zu erreichen und den „error dolose causatus" mit Rechtserheblichkeit auszusta tte n, sind 
somit von Erfolg gekrönt worden. Vgl. H. F/a/le11, Irrtum und Täuschung bei der Eheschließung 
nach kanonischem Recht. Paderborn 1957; ders., Der error dolose causatus als Ergänzung zu c. 1083 
§ 2 CIC, in: OAKR 11/1960, 304--312; ders., Quomodo matrimonium contrahentes contra dolum tu­
tandi sint. Köln 1961. 

44 Auf die Unzulänglich keit der projektierten Rechtslage weist U. Mosiek- H. Zapp, Kirchliches Ehe­
recht mit dem Entwurf der CIC-Reformkommission. Freiburg/Br. 51981, 162 hin. -G. Delgado, Er­
ror y ma trimonio canonico. Navarra 1975, 185 f verteidigt die gegenwärtige Rechtslage und meint, 
es sei unmöglich, dem Irrtum über wichtige Eigenschaften des Partners schlechthin rechtliche Re­
levanz zuzuerkennen, da ein derartiger Irrtum auf mangelnde Sorgfalt bei der Wahl und Prüfung 
des Partners zurückzuführen sei. Dem durch Unterlassung der notwendigen Sorgfalt entstande­
nen Irrtum eine die Ehe verungültigende Wir kung beimessen hieße aber, ein unkluges und unver­
antwortlich es Verhalten bei der Eheschließung mit der Möglichkeit einer Annullierung der Ehe 
auszustatten. - Die Argumente Delgados überzeugen indes in mehrfacher Hinsicht nicht. Die glei­
che Begründung könnte nä mlich auch in bezug auf den de lege lata rechtlich relevanten Irrtum über 
den Sklavenstand bzw. hinsichtlich des verdeckten Personenirrtums gegeben werden. Auch in 
diesen Fällen hätte ein sorgfältigeres Nachforschen vielleicht zur Aufdeckung des wahren Sach ­
verhalts geführt. Dennoch hat der kodikarische Gesetzgeber in diesen Fällen Nichtigkeit der Ehe 
vorgesehen. Bei anderen, nicht minder schwerwiegenden Irrtümern (Geschlechtskrankheit eines 
Partners) liegt nach dem gegenwärtigen Recht kein Ungültigkeitsgrund vor; nach dem zukünftigen 
nur, wenn dabei arglis tige Täuschu ng mit im Spiel ist. 

45 Dazu B. Primetslwfer, Theologische Kriterien fü r ein Familienrecht in Kirche und Staat, in:A. Riedl­
W. Zauner (Hrsg.), Familie - Träger des Glaubens. Linz 1980, 107. 
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-pfarrer bzw einem delegierten Priester und Zzwel Zeugen geschlossen werden.
TSTIMAISsS werden 1U 1n dieses die Wesenselemente der Eheassistenz be-
schrieben. Der assıstierende Geistliche hat demnach bei persönlicher Anwesen-
eıt den Konsens der hewerber erfragen un diesen 1mM Namen der Kirche
entgegenzunehmen.
Die Zuständigkeit VO Ortsordinarius bzw -pfarrer ist 1mM Schema ausdrücklich
eingeschränkt auf den Fall, da{fs wenigstens eın hewerber dem lateinischen Ritus
angehört“*®. Die Zuständigkeit des Personaloberhirten bzw -pfarrers äng da-
VO ab, dafß weniıgstens eın Eheteil der urisdiktion des Genannten untersteht.
Die Trauungsdelegation ist ach wWwI1e VOT einer bestimmten, bezeichneten
Person geben, wobei u  —; allerdings für die Träger ordentlicher (mit einem
Amt verbundener) Trauungsvollmac die Möglichkeit besteht, diese allgemein
Priestern und Diakonen delegieren. ine solche allzgemeine Delegation bedarf

ihrer Gültigkeit allerdings nunmehr der Schriftlichkeit Dem ecCc des (E*
olge annn LLIUTr den aplänen allgemeine Trauungsdelegation erteilt werden,
nıcht hingegen sonstigen Geistlichen
ıne völlige Neuerung gegenüber dem bisherigen ecstellt die 1mM Schema VOI-

gesehene Möglichkeit ar, bel angel geeigneten Priestern bzw Diakonen die
Trauungsvollmacht gee1gneten Laien übertragen. Die Vollmacht hlezu wird
dem Diözesanbischof gegeben, der allerdings einer vorausgehenden positiven
Stellungnahme der Bischofskonferenz und einer Ermächtigung seıtens des eili-
en Stuhles bedarf (c 1066 Interessanterweise wird 1mM esetzestext nicht
gesagt, da{fs 1Ur männlıche Laien als TIräger der Irauungslizenz iın Betracht kom-
I1E  3 Es wird lediglich verlangt, da{fßs eın aıle este werde, der den hewerbern
eine passende nstruktion erteilen un!: die Trauungsliturgie ordnungsgemäfßs
vollziehen annn (c 1066
ehlende Trauungsvollmacht wird bei allgemeinem Irrtum SOWI1e positivem und
wahrscheinlichem Zweifel VO  — der Kirche supphiert (c 1068 Damit ist die
Urc eine Entscheidung der PCI geschaffene Rechtslage ın ezug auf 209

ın das Gesetzbuch übernommen worden.
Die Eheschliefßung annn ın jener Pfarre VOrgeNOmMmM werden, 1n der einer der
beiden Kontrahenten Wohnsitz, Nebenwohnsitz oder wenıgstens einmonatıgen
Aufenthalt hat Die 1n tZIE.: festgelegte Erstzuständigkeit des Pfarrers
der Braut ist sSomıit cht 1n das eUuUe ec übernommen worden“?*®.
Der Eheschließungsort ist ach dem Schema für Ehen VO atholiken unter sich
bzw zwischen atholiken und getauften Nichtkatholiken die farrkirche; mıit Er-
laubnis des Ortsordinarıius oder -pfarrers annn die Ehe aber auch 1n einer anderen
TC der Kapelle geschlossen werden. erdies annn der Ortsordinarıius SC-
statten, die Eheschließung einem anderen passenden Ort VOLTSCHOMMUNEN
wird. Ehen zwischen atholiken un Nichtgetauften sollen 1n der Kırche der
einem anderen geziemenden (Ort geschlossen werden (c 1073 Die Ööku-
menische Akzentsetzung egenüber dem CC ist unverkennbar. ach dem kodi-
karischen ec durften Mischehen zwischen einem atholiken un! einem (ge-

Dies entspricht der geltenden Rechtslage aufgrund einer Entscheidung der Kommission für die
Kodifikation des orientalischen Kirchenrechts VO 1953 (AAS 45/1953, 313)
PCI 1952 (AAS 44/1952, 49

Wırth, Das MTEUE kirchliche Eherecht, 1ın AKR 26/1975, 341

-pfarrer bzw. einem delegierten Priester und zwei Zeugen geschlossen werden. 
Erstmals werden nun in§ 2 dieses c. die Wesenselemente der Eheassistenz be­
schrieben. Der assistierende Geistliche hat demnach bei persönlicher Anwesen­
heit den Konsens der Ehewerber zu erfragen und diesen im Namen der Kirche 
entgegenzunehmen. 
Die Zuständigkeit von Ortsordinarius bzw. -pfarrer ist im Schema ausdrücklich 
eingeschränkt auf den Fall, daß wenigstens ein Ehewerber dem lateinischen Ritus 
angehört46 • Die Zuständigkeit des Personaloberhirten bzw. -pfarrers hängt da­
von ab, daß wenigstens ein Eheteil der Jurisdiktion des Genannten untersteht. 
Die Trauungsdelegation ist nach wie vor einer bestimmten, genau bezeichneten 
Person zu geben, wobei nun allerdings für die Träger ordentlicher (mit einem 
Amt verbundener) Trauungsvollmacht die Möglichkeit besteht, diese allgemein 
Priestern und Diakonen zu delegieren. Eine solche allgemeine Delegation bedarf 
zu ihrer Gültigkeit allerdings nunmehr der Schriftlichkeit. Dem Recht des CIC zu­
folge kann nur den Kaplänen allgemeine Trauungsdelegation erteilt werden, 
nicht hingegen sonstigen Geistlichen. 
Eine völlige Neuerung gegenüber dem bisherigen Recht stellt die im Schema vor­
gesehene Möglichkeit dar, bei Mangel an geeigneten Priestern bzw. Diakonen die 
Trauungsvollmacht geeigneten Laien zu übertragen. Die Vollmacht hiezu wird 
dem Diözesanbischof gegeben, der allerdings einer vorausgehenden positiven 
Stellungnahme der Bischofskonferenz und einer Ermächtigung seitens des Heili­
gen Stuhles bedarf (c. 1066 SCIC). Interessanterweise wird im Gesetzestext nicht 
gesagt, daß nur männliche Laien als Träger der Trauungslizenz in Betracht kom­
men. Es wird lediglich verlangt, daß ein Laie bestellt werde, der den Ehewerbern 
eine passende Instruktion erteilen und die Trauungsliturgie ordnungsgemäß 
vollziehen kann (c. 1066 § 2 SCIC). 
Fehlende Trauungsvollmacht wird bei allgemeinem Irrtum sowie positivem und 
wahrscheinlichem Zweifel von der Kirche suppliert (c. 1068 SCIC). Damit ist die 
durch eine Entscheidung der PCI geschaffene Rechtslage in bezug auf c. 209 
CIC47 in das Gesetzbuch übernommen worden. 
Die Eheschließung kann in jener Pfarre vorgenommen werden, in der einer der 
beiden Kontrahenten Wohnsitz, Nebenwohnsitz oder wenigstens einmonatigen 
Aufenthalt hat. Die in c. 1097 § 2 CIC festgelegte Erstzuständigkeit des Pfarrers 
der Braut ist somit nicht in das neue Recht übernommen worden48 • 

Der Eheschließungsort ist nach dem Schema für Ehen von Katholiken unter sich 
bzw. zwischen Katholiken und getauften Nichtkatholiken die Pfarrkirche; mit Er­
laubnis des Ortsordinarius oder -pfarrers kann die Ehe aber auch in einer anderen 
Kirche oder Kapelle geschlossen werden. überdies kann der Ortsordinarius ge­
statten, daß die Eheschließung an einem anderen passenden Ort vorgenommen 
wird. Ehen zwischen Katholiken und Nichtgetauften sollen in der Kirche oder an 
einem anderen geziemenden Ort geschlossen werden (c. 1073 SCIC). Die öku­
menische Akzentsetzung gegenüber dem CIC ist unverkennbar. Nach dem kodi­
karischen Recht durften Mischehen zwischen einem Katholiken und einem (ge-

46 Dies entspricht der geltenden Rechtslage aufgrund einer Entscheidung der Kommission für die 
Kodifikation des orientalischen Kirchenrechts vom 3. 5. 1953 (AAS 45/1953, 313). 

47 PCI 26. 3. 1952 (AAS 44/1952, 497). 
48 P. Wirth, Das neue kirchliche Eherecht, in: OAKR 26/1975, 341. 
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tauften oder ungetauften) Nichtkatholiken grundsätzlich cht ın der TC g-
schlossen werden (c CIC) Hinsic  ch des Eheschließungsritus wird den
Bischofskonferenzen die Vollmacht erteilt, mit Zustimmung des Heiligen Stuhles
einen den Bedürfnissen der Bevölkerung der jeweiligen KReligion angepakßsten
Irauungsrıtus entwerfen, wobei allerdings immer darauf achten ist, da{fs der
der Eheschließung Assistierende (Geistliche oder Laie) den Konsens der Ehewer-
ber erfrägt un entgegennimmt.
In ezug auf die Beurkundung der Eheschließung ergeben sich keine 1LEIISWEI-
ten AÄAnderungen gegenüber der bisherigen Kechtslage.

Die bisher als ‚,Gewissensehe“‘ (matrımonıum conscien Hiae) bezeichnete, unter
strengster Verschwiegenheit vorzunehmende Eheschließung (cc 04—
führt jetzt die Bezeichnung ‚‚Die geheım abzuschließende FEhe*“ (matrımonıum ecreto
celebrandum) Für ihre Eingehung ist ach 1084 E eın schwerer und dringen-
der TUN: gefordert, ber dessen Vorhandensein und damit ber die ewäh-
rung einer geheimen Eheschließung der (Ortsordinarıius befindet amıt annn ach
dem S IC eine derartige Eheschliefßung VO  »3 vornherein auch der Generalvikar
gestatten, während ach 1104 ('IC“ azu eINeEes Spezilalmandats edurite Die
übrı Bestimmungen ber diese ohnedies seltene Art der Eheschließung CC
084—1087 unterscheiden sich nicht wesentlich VO denen des „l X aln

Konfessionel gemischte Ehen
Wie schon erwähnt, exısteren1 eckeine aufschiebenden Hindernisse
mehr. ‚‚Mixta relig10” i1st eın Hındernis; die Voraussetzungen für die Eingehung
konfessionell gemischter Ehen finden sich ın einem eigenen Kapitel des SC
das 1 wesentlichen eine Kodifikation der derzeitigen (nachkodikarischen)
kKechtslage Z Inhalt hat
kın ‚‚matrımonıum m1ıxtum““ hegt zufolge 1078 SCIC 1Ur VOT zwischen einem
Katholiken einem 1ın der katholischen Kirche (Getauften bzw ihr Kon-
vertierten), solange ET nicht ‚‚actu ormalı"” aus der katholischenTausgetre-
ten ist, un einem einer nichtkatholischen christlichen Religionsgemeinschaft
Angehörigen. uch 1er kommt dem Kirchenaustritt des atholiken normbefrei-
ende Wirkung
Abgesehen VO diesem geänderten Umfang hinsic  ch des Kreises der Norm-
adressaten wird 1mM Schema die insbesondere Urc die ‚‚Crescens matrımo-
n1ı0rum.“ un ‚‚Matrımonila mı1ıxta““ geschaffene Kechtslage kodifi-
ziert.
Was insbesondere die Formpflicht angeht, sSel kurz darauf verwlesen, da{fs bel
FEhen zwischen atholiken un orthodoxen Christen die Formpflicht LLUT mehr
ZULI Erlau  el der Eheschliefsung vorgeschrieben ist; ZUT Gültigkeit genugt die
Anwesenheit eines ‚‚minıister sacer“ (c 1081 Bei kontessionel g-
mischten Ehen zwischen Katholiken un Nichtkatholiken des lateinischen
Rechtsberei ist hingegen die Formpflicht ach wıe VOTLT als ültigkeitsvoraus-
setzung festgelegt. ach 1081 SCIC kann der Ortsordinarius des katholi-
schen e1ils aber VO  - der Formpflicht dispensieren, wobei er gegebenenfalls den
Ortsordinarıus Jenes eDletes konsultieren mudß, iın dem die Eheschliefßung Statt-

AAS 59/1967, 166 ff; 62/1970, 257 ff Nachkonziliare Dokumentation 26 un!
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tauften oder ungetauften) Nichtkatholiken grundsätzlich nicht in der Kirche ge­
schlossen werden (c. 1109 § 3 CIC). Hinsichtlich des Eheschließungsritus wird den 
Bischofskonferenzen die Vollmacht erteilt, mit Zustimmung des Heiligen Stuhles 
einen den Bedürfnissen der Bevölkerung der jeweiligen Religion angepaßten 
Trauungsritus zu entwerfen, wobei allerdings immer darauf zu achten ist, daß der 
der Eheschließung Assistierende (Geistliche oder Laie) den Konsens der Ehewer­
ber erfrägt und entgegennimmt. 
In bezug auf die Beurkundung der Eheschließung ergeben sich keine nennenswer­
ten Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage. 

Die bisher als „Gewissensehe" (matrimonium conscientiae) bezeichnete, unter 
strengster Verschwiegenheit vorzunehmende Eheschließung (cc. 1104-1107) 
führt jetzt die Bezeichnung „Die geheim abzuschließende Ehe" (matrimonium secreto 
celebrandum). Für ihre Eingehung ist nach c. 1084 CIC ein schwerer und dringen­
der Grund gefordert, über dessen Vorhandensein und damit über die Gewäh­
rung einer geheimen Eheschließung der Ortsordinarius befindet. Damit kann nach 
dem SCIC eine derartige Eheschließung von vornherein auch der Generalvikar 
gestatten, während er nach c. 1104 CIC dazu eines Spezialmandats bedurfte. Die 
übrigen Bestimmungen über diese ohnedies seltene Art der Eheschließung (cc. 
1084-1087 SCIC) unterscheiden sich nicht wesentlich von denen des CIC. 

6. Konfessionell gemischte Ehen 

Wie schon erwähnt, existieren im neuen Recht keine aufschiebenden Hindernisse 
mehr. ,,Mixta religio" ist kein Hindernis; die Voraussetzungen für die Eingehung 
konfessionell gemischter Ehen finden sich in einem eigenen Kapitel des SCIC, 
das im wesentlichen eine Kodifikation der derzeitigen (nachkodikarischen) 
Rechtslage zum Inhalt hat. 
Ein „matrimonium rnixtum" liegt zufolge c. 1078 SCIC nur vor zwischen einem 
Katholiken (d. h. einem in der katholischen Kirche Getauften bzw. zu ihr Kon­
vertierten), solange er nicht „actu formali" aus der katholischen Kirche ausgetre­
ten ist, und einem einer nichtkatholischen christlichen Religionsgemeinschaft 
Angehörigen . Auch hier kommt dem Kirchenaustritt des Katholiken normbefrei­
ende Wirkung zu. 
Abgesehen von diesem geänderten Umfang hinsichtlich des Kreises der Norm­
adressaten wird im Schema die insbesondere durch die MP „Crescens matrimo­
niorum" (1967) und „Matrimonia mixta" (1970)49 geschaffene Rechtslage kodifi­
ziert. 
Was insbesondere die Formpflicht angeht, so sei kurz darauf verwiesen, daß bei 
Ehen zwischen Katholiken und orthodoxen Christen die Formpflicht nur mehr 
zur Erlaubtheit der Eheschließung vorgeschrieben ist; zur Gültigkeit genügt die 
Anwesenheit eines „minister sacer" (c. 1081 § 2 SCIC). Bei konfessionell ge­
mischten Ehen zwischen Katholiken und Nichtkatholiken des lateinischen 
Rechtsbereichs ist hingegen die Formpflicht nach wie vor als Gültigkeitsvoraus­
setzung festgelegt. Nach c. 1081 § 3 SCIC kann der Ortsordinarius des katholi­
schen Teils aber von der Formpflicht dispensieren, wobei er gegebenenfalls den 
Ortsordinarius jenes Gebietes konsultieren muß, in dem die Eheschließung statt-

49 AAS 59/1967, 166 ff; AAS 62/1970, 257 ff. Nachkonziliare Dokumentation 26 und 28. 
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Zur Gültigkeit der Ehe MUu: irgendeine Offentlıche Eheschließungsform
eingehalten werden.

Rechtswirkungen der Ehe
Identisch mit dem (I1E (c ist der erste albsatz VO  - 1088 SCIC ber die
Kechtswirkung der Ehe Demnach entsteht aus jeder gültigen Ehe das selner Na-
ur ach dauernde Eheband Die weıteren Aussagen des Schemas weichen indes
VO denen des CC ab S0 el ın Anlehnung die Pastoralkonstitution
‚‚Gaudium et spes” (Nr 48b), da{fs die Ehegatten ın einer christlichen Ehe für die
Pflichten un! dieur ihres Standes Urc das Sakrament ın besonderer Weise
gestär un gleichsam geweiht werden. In Gegensatz 1U LA in dem als
olge der Eheschließung jedem Ehegatten gleiches ecun gleiche flic hin-
sichtlich der „.a«c proprios coniugalis vitae” zustehen, el es in SCIC 1089,
jeder hegatte habe gleiche Rechte un gleiche iıchten 1in Hinblick auf das
‚‚consortium vitae“.
In bezug auf die Ehelic  el derer gilt der Grundsatz, da{s die ın einer gülti-
SCn oder Putativehe gezeugten oder geborenen Kinder ehelich sind. Weggefallen
iıst indes die Einschränkung des 1114 GE derzufolge er uneneliıc sind,
WenNn den Kindeseltern 1m Zeitpunkt der Zeugung der „‚‚U5SUu>S matrımon1” Urc
eine NnaC Eheschließung) empfangeneel oder abgelegte fteierliche Ordens-
profefßs verboten Wa  ® Dem Schema zufolge ist eın Kind selbst bei orliegen der
genannten Tatbestände ehelich Abgesehen VON der SOWI1EeSO geringen Aktualität
dieses TOoODIemMms INa auch die Überlegung eine gespielt en, da{f 5 doch
eine merkwürdige Konstellation darstellt, das ın einer gültigen Ehe un
geborene Kınd als unenelıiıc bezeichnen®®. Überdies richtet sich die Sanktion
eindeutig den falschen Adressaten: Denn getroffen wird das 1n jeder Hinsicht
unschuldige Kind, wWenNnn seinen Eltern die Geschlechtsgemeinschaft trotz auf-
rechter Ehe untersagt WarTr
Die Legitimation unehelicherer erfolgt wıe bisher entweder Urc nachtol-
gende Eheschließung der Kindeseltern oder UrcCc Keskript des Heiligen Stuhles
Beli Legitimation Urc Eheschliefsung der Kindeseltern ist die Beschränkung des

1116 C weggefallen, wonach eine Legitimation ur annn erfolgt, wWenn die
Kindeseltern 1M el  un der Zeugung oder Schwangerschaft der Geburt ähig
arIel, die Ehe miteinander einzugehen. Künftig bei der Geburt des Kin-
des Urc nachfolgende Eheschließung der Kindeseltern auf jeden Fall eine Legi-
timatiıon Sta Legitimierte Kinder sind, sOoweit nicht ın Einzelfällen Gegenteiliges
bestimmt ist, ehnelıchen 1n ezug auf alle kanonischen Rechtswirkungen gleichge-
stellt (c 1094

Irennung der Ehegatten
Unter dieser (De separatiıone coniugum) werden ebenso wI1e 1mM C sehr
verschiedenartige Tatbestände zusammengefaßt, nämlich die Lösung der Ehe
demanach (und dies wieder bei verschiedenen Voraussetzungen) SOWI1Ee die
Irennung der Ehegatten VO 15C un Bett bei Aufrechterhaltung des Eheban-
des

An den Fall des matrımonıum ratum 10 consummatum, das durch feierliche Profeß gelöst wiırd,
ist ın diesem Zusammenhang offensichtlich nicht gedacht.
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findet. Zur Gültigkeit der Ehe muß irgendeine öffentliche Eheschließungsform 
eingehalten werden. 

7. Rechtswirkungen der Ehe 
Identisch mit dem CIC (c. 1110) ist der erste Halbsatz von c. 1088 SCIC über die 
Rechtswirkung der Ehe: Demnach entsteht aus jeder gültigen Ehe das seiner Na­
tur nach dauernde Eheband. Die weiteren Aussagen des Schemas weichen indes 
von denen des CIC ab. So heißt es in Anlehnung an die Pastoralkonstitution 
„Gaudium et spes" (Nr. 48b), daß die Ehegatten in einer christlichen Ehe für die 
Pflich ten und die Würde ihres Standes durch das Sakrament in besonderer Weise 
gestärkt und gleichsam geweiht werden. In Gegensatz zu c. 1111 CIC, in dem als 
Folge der Eheschließung jedem Ehegatten gleiches Recht und gleiche Pflicht hin­
sichtlich der „actus proprios coniugalis vitae" zustehen, heißt es in SCIC c. 1089, 
jeder Ehegatte habe gleiche Rechte und gleiche Pflichten in Hinblick auf das 
,,consortium vitae". 
In bezug auf die Ehelichkeit der Kinder gilt der Grundsatz, daß die in einer gülti­
gen oder Putativehe gezeugten oder geborenen Kinder ehelich sind. Weggefallen 
ist indes die Einschränkung des c. 1114 CIC, derzufolge Kinder unehelich sind, 
wenn den Kindeseltern im Zeitpunkt der Zeugung der „ usus matrimonii" durch 
eine (nach Eheschließung) empfangene Weihe oder abgelegte feierliche Ordens­
profeß verboten war. Dem Schema zufolge ist ein Kind selbs t bei Vorliegen der 
genannten Tatbestände ehelich. Abgesehen von der sowieso geringen Aktualität 
dieses Problems mag auch die Oberlegung eine Rolle gespielt haben, daß es doch 
eine merkwürdige Konstellation darstellt, das in einer gültigen Ehe gezeugte und 
geborene Kind als unehelich zu bezeichnen 5°. überdies richtet sich die Sanktion 
eindeutig an den falschen Adressaten: Denn getroffen wird das in jeder Hinsicht 
unschuldige Kind, wenn seinen Eltern die Geschlechtsgemeinschaft trotz auf­
rechter Ehe untersagt war. 
Die Legitimation unehelicher Kinder erfolgt wie bisher entweder durch nachfol­
gende Eheschließung der Kindeseltern oder durch Reskript des Heiligen Stuhles. 
Bei Legitimation durch Eheschließung der Kindeseltern ist die Beschränkung des 
c. 1116 CIC weggefallen, wonach eine Legitimation nur dann erfolgt, wenn die 
Kindeseltern im Zeitpunkt der Zeugung oder Schwangerschaft oder Geburt fähig 
waren, die Ehe miteinander einzugehen. Künftig findet bei der Geburt des Kin­
des durch nachfolgende Eheschließung der Kindeseltern auf jeden Fall eine Legi­
timation statt. Legitimierte Kinder sind, soweit nicht in Einzelfällen Gegenteiliges 
bestimmt ist, ehelichen in bezug auf alle kanonischen Rechtswirkungen gleichge­
stellt (c. 1094 SCIC). 

8. Trennung der Ehegatten 

Unter dieser Rubrik (De separatione coniugum) werden ebenso wie im CIC sehr 
verschiedenartige Tatbestände zusammengefaßt, nämlich die Lösung der Ehe 
dem Bande nach (und dies wieder bei verschiedenen Voraussetzungen) sowie die 
Trennung der Ehegatten von Tisch und Bett bei Aufrechterhaltung des Eheban­
des. 

so An den Fall des matrimonium ratum non consummatum, das durch feierliche Profeß gelöst wird, 
ist in diesem Zusammenhang offensichtlich nicht gedacht. 
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A} Auflösung des Ehebandes
Zunächst bekräftigt das Schema den schon ın 1118 CC ausgesprochenen
Grundsatz, da{fs eine vollzogene Christenehe Urc keine MensC  iche Gewalt,
sondern 11UTr Urc den Tod gelöst werden könne. Die nıicht vollzogene Ehe ZWI1-
schen Zzwel Christen bzw zwischen einem Christen und einem Nichtchristen
annn AaUuUs einem gerechten TUN VO aps gelöst werden, und 1es entweder
auf Betreiben beider eıijle der gegebenenfalls auch eines Teiles, selbst den
illen des anderen C 1096 Interessant ist, da{fs die se1t Jahrhunderten be-
stehende>*?, auch 1mM CIC och enthaltene Möglichkeit der Lösung der N1C  oll-
ZUBCHEN Ehe UrCcC feierliche Profeß nicht mehr Bestandteil des künftigen Fhe-
rechts se1in wird Freilich ist / da{fs auch nach bisherigem eCcC die Lösung
einer olchen Ehe nıcht ohne vorherige päpstliche Interventbhon möglich ist Diese
bezieht sich reilich nicht auf die Ehelösung als solche, sondern auf die Dispens
VO Hindernis des 542, K emzufolge eine verheiratete Person nıicht gül-
g 1NSs Novizlat aufgenommen werden kann. Von der Gültigkeit des Novıiızlılats
äng aber selbstverstän  ich die nachfolgende Profef(ß ab (vgl. 572 CIC)
Neu ist auch die Terminologie bei dieser Art VO Ehelösung. urbisher 1MmM Z41
sammenhang mi1t der Ehelösung VIre. den aps VO  — ‚dispensatio” gesprochen,

heißt jetzt ‚„‚dissolvi potest“”, Was der tatsächlichen Kechtslage besser ent-
spricht. Denn wird nıcht VO  } einem Hindernis dispensiert, sondern die Ehe
wird gelöst, da{fß der Ekingehun einer weıteren nichts 1MmM Wege steht
Die Ehe zweler Ungetaufter kann unter Zuhilfenahme des 1m SCIC weiterhin
ausdrücklich als olchem bezeichneten Privilegium Paulinum zugunsten des
aubens des getauften Teiles gelöst werden. Hierbei wird ausdrücklic festge-
halten, dafl diese Ehe erst mıit der Eingehun einer 1PSO facto gelöst werde.
Dies allerdings unter der Voraussetzung, da{fs der ungetaufte Partner sich WEeIl-
ZerT, TIeAdiCc mit dem getauften zusammenzuleben, sofern nicht der getaufte
Partner selber diese Haltung des ungetauften verschuldet hat Bevor der g_
taufte Partner einer Ehe schreiten darf, mufß die Willenshaltung des
getauften geprüft werden, Was weiterhin Urc eine als ‚,interpellationes” be-
zeichnete efragung eschehen hat Diesbezüglich wird dem Ortsordinarius
nunmehr die Vollmacht erteilt, diese Befragung schon VOT der Taufe des einen
e1ls vorzunehmen bzw davon gänzlich dispensieren, sofern L11UTr außerge-
richtlich und summarısch feststeht, da{fß die Befragung entweder nicht erfolgen
annn bzw ergebnislos verlauten werde (c 1098 SCIC)>2
Der CIC oibt dem getauften Teil 11UT die Möglichkeit, eiıne Ehe miıt einem Katholi-
ken schließen (c 1123 IC SCIC sieht VO  —; vornherein auch VOT, dafß der g-
taufte Partner eine eUe Ehe mit einem getauften oder ungetauften Nichtkatholi-
ken eingeht, wobei iın diesen Fällen die Bestimmungen ber die konfessionell
gemischten Ehen einzuhalten sind (c 1101
Während der ( SI} rühere päpstliche Entscheidungen 1m Zusammenhang mi1t
dem rivilegium Paulinum infach Urc Verwels auf diese Rechtsquellen löste,

51 Die Lösung der nıcht vollzogenen hristenehe durch päpstliche Dispens bzw teierliche (OIrdens-
profefß (vgl. S S: geht auf aps Alexander 111 (1159-1 181) zurück. Zur rage S5Saurwein, Der
Ursprung des Kechtsinstitutes der päpstlichen Dispens VO der N1IC vollzogenen FEhe Analecta
Gregorilana, Vol 215 Series Facultatis lurıs anonict: Sectho B, Roma 198

52 Dies entspricht der bereits UrCc. MP PastMun VO FE 1963 geschaffenen Rechtslage.
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a) Auflösung des Ehebandes 

Zunächst bekräftigt das Schema den schon in c. 1118 CIC ausgesp rochenen 
Grundsatz, daß eine vollzogene Christeneh e durch keine menschliche Gewalt, 
sondern nur durch den Tod gelöst werden könne. Die nicht vollzogene Eh e zwi­
schen zwei Christen bzw. zwischen einem Christen und einem Nichtchristen 
kann aus einem gerechten Grund vom Papst gelöst werden, und dies entweder 
auf Betreiben beider Teile oder gegebenenfalls auch eines Teiles, selbst gegen den 
Willen des anderen (c. 1096 SCIC). Interessant ist, daß die seit Jahrhunderten be­
steh endes1, auch im CIC noch enthaltene Möglichkeit der Lösung der nichtvoll­
zogenen Ehe durch feierliche Profeß nicht mehr Bestandteil des künftigen Ehe­
rechts sein wird. Freilich ist zu sagen, daß auch nach bisherigem Recht die Lösung 
einer solchen Ehe nich t ohne vorherige päpstlich e Intervention möglich ist. Diese 
bezieht sich freilich nich t auf die Ehelösung als solche, sondern auf die Dispens 
vom Hindernis des c. 542, 1 CIC, demzufolge eine verheiratete Person nicht gül­
tig ins Noviziat aufgen ommen werden kann. Von der Gültigkeit des Noviziats 
hängt aber selbstverständlich die nachfolgende Profeß ab (vgl. c. 572 CIC). 
Neu ist auch die Terminologie bei dieser Art von Eh elösung. Wurde bisher im Zu­
sammenhang mit der Eh elösung durch den Papst von ,, dispensatio" gesproch en , 
so h eißt es jetzt „ dissolvi potest", was der tatsächlich en Rechtslage besser ent­
spricht. Denn es wird nicht von einem Hindernis dispensiert, sondern die Ehe 
wird gelöst, so daß der Eingehung einer weiteren nichts im Wege steht. 
Die Ehe zweier Ungetaufter kann u nter Zuhilfenahme des im SCIC weiterhin 
ausdrücklich als solchem bezeichneten Privilegium Paulinum zugunsten des 
Glaubens des getauften Teiles gelöst werden . H ierbei wird ausdrücklich festge­
halten, daß diese Ehe erst mit der Eingeh ung einer neuen ipso facto gelöst werd e. 
Dies allerdings unter der Voraussetzung, daß der ungetaufte Partner sich wei­
gert, friedlich mit dem getauften zusammenzuleben, sofern nicht der getaufte 
Partner selber diese Haltung d es ungetauften verschuldet hat. - Bevor der ge­
taufte Partner zu einer neuen Ehe schreiten darf, muß die Willensh altung des un­
getauften geprüft werden , was weiterhin durch eine als 11interpellationes" be­
zeichnete Befragung zu gesch ehen hat. Diesbezüglich wird dem Ortsordinarius 
nunmehr die Vollmacht erteilt, diese Befragung schon vor der Taufe des einen 
Teils vorzunehmen bzw. davon gänzlich zu dispensieren, sofern nur au ßerge­
richtlich und summarisch feststeh t, daß die Befragung entweder nicht erfolgen 
kann bzw. ergebnislos verlaufen werde (c. 1098 SCIC)s2 • 

Der CIC gibt dem getauften Teil nur die Möglichkeit, eine Eh e mit einem Kath oli­
ken zu schließen (c. 1123 CIC); SCIC sieht von vornherein auch vor, daß der ge­
taufte Partner eine neue Ehe mit einem getauften oder ungetauften Nichtkatholi­
ken eingeht, wobei in diesen Fällen die Bestimmungen über die konfessionell 
gemischten Ehe n einzuhalten sind (c. 1101 SCIC). 
Während der CIC frühere päpstliche Entscheidungen im Zusammenhang mit 
dem Privilegium Paulinum einfach durch Verweis auf diese Rechtsquellen löste, 

51 Die Lösung der nicht vollzogenen Christenehe durch päpstliche Dispens bzw. feierliche Ordens­
profeß (vgl. X 3, 32, 2) geh t auf Papst Alexander III. (1159-1181) zurück. Zur Frage E. Sn 11nuei11, Der 
Ursprung des Rechtsinstitutes der päpstlichen Dispens von der nicht vollzogenen Ehe. Analecta 
Gregoriana, Vol. 215. Series Facultatis Iuris Canonici: Sectio B, nr. 43. Roma 1980. 

52 Dies entsprich t der bereits durch MP PastMun vom 30. 11. 1963 geschaffenen Rechtslage. 
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hat das Schema den Inhalt dieser Entscheidungen 1n einen eigenen Canon
sammengefaßt (c 1102
enusc mıit c C 1C ist die Aussage VO  . 1103 SC1IC, da{fs sich das lau-
bensprivileg 1 Zweifel einer Rechtsgunst erfreue.
o  g Neu hinzugekommen ist ın diesem Abschnitt die Kodifikation dessen, Was
bisher 1n der ehre, wenngleich kanonistisch nicht einwandrfrei, unter der Be-
zeichnung ‚„‚Privilegium Petrinum“ zusammengefafst wurde>. ntgegen der
Aussage VO  - 1120 GIE wonach das rivilegium Paulinum keine Anwen-
dung auf Ehen, die VON vornherein als halbchristliche, und ZW arlr mıit DIis-
PeNsS VO Hindernis der Religionsverschiedenheit (disparitas S), geschlos-
SIN worden hat die chliche PraxIis, eginnen mıit dem re 1924, ın
zunehmendem Maifße Auflösungen VO  — halbchristlichen Ehen VOrTgeNOMUNECN,
auch WenNnn sich €e1 Ehen katholisch Getaufter mıiıt Ungetauften andelte,

deren gültiger ingehung Dispens VO ndernis der isparitas cultus erfor-
derlich war>*+ Diese sich zunächst aufßerhalb des g  a Rechts entwickelnde
Verwaltungspraxis des Heiligen Stuhles ist 1mM re 1973 1n einer Instruktion der
ongregation für die Glaubenslehre zusammengefafst worden®°.

1104 SCIC hält zunächst ın Übereinstimmung mıit dem geltendenec der In-
struktion fest, da{fs Ehen zwischen einem getauften un einem ungetauften Part-
er VO aps zugunsten des aubens gelöst werden können, sofern die Ehe
ach der aufe des bisher ungetauften e1ls nıcht konsummiert worden ist S oll
die eUeE Ehe wleder mıiıt einem ungetauften bzw getauften nichtkatholischen
Partner eingegangen werden, annn wird die Lösung der Erstehe LIUT IM-
INEN, Wenn der nichtkatholische Teil der Zweitehe dem katholischen die Freiheit
läfst, seline Keligion auszuüben, un ihm die Möglichkeit zuerkennt, die er
katholisch taufen un!: erziehen lassen®®. Diese ormulierung ist nicht iden-
sch mıit der des 1079, un! SCIE,; Worıin ber die Eingehung konfessionell
gemischter Ehen gesprochen wird Während 65 1n der angeCZOSENEN Bestimmung
el der katholische Teil MUSSe versprechen, ach Kräften für die katholische
aufe und Erziehung derer SOTgenN un der nichtkatholisch: MUSSE ber
diese Verpflichtung des katholischen unterrichtet werden, el 5 bei der Ehe-
lösung aufgrund des Glaubensprivilegs, da{fs der nichtkatholische Teil dem ka-
tholischen die Möglichkeit zuerkennen MuUSSeEe ‚‚facultatem agnoscat“‘), alle Kıin-
der katholisch taufen und erziehen lassen. Hier hegt ganız offensichtlich eine
Verschärfung egenüber den allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich der kon-
fessionell gemischten Ehe VOT, Was insofern durchaus berechtigt erscheint, als
1er Ja um Auflösung einer bestehenden Ehezugunsten des auDens geht, un: her-
ach wieder eine Ehe gescChlossen wird, bei der möglicherweise die gleiche lau-
bensgefährdung für den katholischen Teil un die er besteht

Navarrete, De ermıino ‚„‚Privilegio etrino  04 NO adhibendo, ın PerMCL 64, 373 ff Grei-
nNer, Can stil] spea. of the etrine Privilege?, 11 The urıs' 38/1978, 158 ff
Die einzelnen Phasen dieser Entwicklung beschreibt eingehend Hopfenbeck, Privlegium Petri-
1U Fine rechtssprachliche un! rechtsbegriffliche Untersuchung. Ottilien 1976

55 Anm
In der ursprünglichen Fassung des Schemas 1980 hieß ın Übereinstimmung mıiıt dem Jext der In-

der ongregation für die Glaubensilehre (Nr. lıt C) diese Bedin sel ın Form einer Kau-
on sicherzustellen. Die 1m Text angeführte Fassung, hne das ordernis der Kaution, geht
auf cdie ın der Relatio 1981 durchgeführte Anderung zurück.
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hat das Schema den Inhalt dieser Entscheidungen in einen eigenen Canon zu­
sammengefaßt (c. 1102 SCIC). 
Identisch mit c. 1127 CIC ist die Aussage von c. 1103 SCIC, daß sich das Glau­
bensprivileg im Zweifel einer Rechtsgunst erfreue. 
Völlig neu hinzugekommen ist in diesem Abschnitt die Kodifikation dessen, was 
bisher in der Lehre, wenngleich kanonistisch nicht einwandfrei, unter der Be­
zeichnung „Privilegium Petrinum" zusammengefaßt wurde53. Entgegen der 
Aussage von c. 1120 § 2 CIC, wonach das Privilegium Paulinum keine Anwen­
dung findet auf Ehen, die von vornherein als halbchristliche, und zwar mit Dis­
pens vom Hindernis der Religionsverschiedenheit (disparitas cultus), geschlos­
sen worden waren, hat die kirchliche Praxis, beginnend mit dem Jahre 1924, in 
zunehmendem Maße Auflösungen von halbchristlichen Ehen vorgenommen, 
auch wenn es sich dabei um Ehen katholisch Getaufter mit Ungetauften handelte, 
zu deren gültiger Eingehung Dispens vom Hindernis der disparitas cultus erfor­
derlich war54• Diese sich zunächst außerhalb des gesatzten Rechts entwickelnde 
Verwaltungspraxis des Heiligen Stuhles ist im Jahre 1973 in einer Instruktion der 
Kongregation für die Glaubenslehre zusammengefaßt worden55. 

C. 1104 SCIC hält zunächst in übereinstimmung mit dem geltenden Recht der In­
struktion fest, daß Ehen zwischen einem getauften und einem ungetauften Part­
ner vom Papst zugunsten des Glaubens gelöst werden können, sofern die Ehe 
nach der Taufe des bisher ungetauften Teils nicht konsummiert worden ist. Soll 
die neue Ehe wieder mit einem ungetauften bzw. getauften nichtkatholischen 
Partner eingegangen werden, dann wird die Lösung der Erstehe nur vorgenom­
men, wenn der nichtkatholische Teil der Zweitehe dem katholischen die Freiheit 
läßt, seine Religion auszuüben, und ihm die Möglichkeit zuerkennt, die Kinder 
katholisch taufen und erziehen zu lassen56. Diese Formulierung ist nicht iden­
tisch mit der des c. 1079, 1 und 2 SCIC, worin über die Eingehung konfessionell 
gemischter Ehen gesprochen wird. Während es in der angezogenen Bestimmung 
heißt, der katholische Teil müsse versprechen, nach Kräften für die katholische 
Taufe und Erziehung der Kinder zu sorgen und der nichtkatholische müsse über 
diese Verpflichtung des katholischen unterrichtet werden, heißt es bei der Ehe­
lösung aufgrund des Glaubensprivilegs, daß der nichtkatholische Teil dem ka­
tholischen die Möglichkeit zuerkennen müsse (,,facultatem agnoscat"), alle Kin­
der katholisch taufen und erziehen zu lassen. Hier liegt ganz offensichtlich eine 
Verschärfung gegenüber den allgemeinen Bestimmungen hinsichtlich der kon­
fessionell gemischten Ehe vor, was insofern durchaus berechtigt erscheint, als es 
hier ja um Auflösung einer bestehenden Ehe zugunsten des Glaubens geht, und her­
nach wieder eine Ehe geschlossen wird, bei der möglicherweise die gleiche Glau­
bensgefährdung für den katholischen Teil und die Kinder besteht. 

53 U. Navarrele, De termino „Privilegio Petrino" non adhibendo, in: PerMCL 53/1964, 323 ff. H. Grei­
ner, Can we stiU speak of the Petrine Privilege?, in: The Jurist 38/1978, 158 ff. 

54 Die e.inzelnen Phasen dieser Entwicklung beschreibt eingehend A. Hopfenbeck, Privilegium Petri­
num. Eine rechtssprachliche und rechtsbegriffliche Untersuchung. St. Ottilien 1976. 

55 Vgl. Anm. 38. 
56 In der ursprünglichen Fassung des Schemas 1980 hieß es in Obereinstimmung mit dem Text der In­

structio der Kongregation für die Glaubenslehre (Nr. I litc), diese Bedingung sei in Form ejner Kau­
tion sicherzustellen. Die im Text angeführte Fassung, d. h. ohne das Erforderrus der Kaution, geht 
auf die in der Relatio 1981 durchgeführte Änderung zurück. 
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Auffallend der Formulierung des SCIC ist ferner, da{fs cCie ın der ns  on
VO 1973 anzutreffenden Beschränkungen bezüglich der nwendbarkeit des lau-
ensprivilegs cht aufscheinen. Die ns  on 1973 hat für derartige elioOsun-
gen eine €el VO einschränkenden Klauseln aufgestellt, VO denen einıge be-
sondere rwähnung verdienen>!. S0 wird gefordert, dafß die aufzulösende Ehe

tiefgreifender und unheilbarer Zerrüttung 1n ihrer Lebensgemeinschaft
cht wiederhergestellt werden könne, dafß mıiıt der Gewährung der Ehelösung
keine Gefahr eines Ööffentlichen Ärgernisses oder einer großen Verwunderung
gegeben sSel1 und da{fßs der bittstellende Teil nicht selbst schuld Zerbrechen der
Ehe sel Ferner dürfe der katholische Teil, mıit dem eine eUe Ehe geschlossen
bzw eine bereits eingegangene konvalıdiert werden soll, nıcht selbst Urc
eigene Schuld die Irennung der Ehegatten provozierten Mag INa ezüglic
des einen oder anderen 1n der Instruktion enthaltenen Details auch einwenden,
solche 1NSs einzelne gehende Anweılısungen beträfen eher die Vollziehung als die
Gesetzgebung un selen er besser 1ın einer ach Promulgation des Gesetzes

erlassenden Verordnung (Instruktion) zusammenzufassen, gilt dies sicher
nicht für jene Bestimmung der geltenden Instruktion, wonach die Auflösung der
mit Dispens VO Hindernis der disparitas cultus geschlossenen Ehe cht BC-
währt wird, eine eUe Ehe mıit einem Ungetauften einzugehen, der die aufe
nicht empfangen ll Ferner wird die Auflösung cht gewährt für eine nichtsa-
kramentale gültige Ehe, die ach Auflösung einer nichtsakramentalen gültigen
Ehe geschlossen bzw konvalidiert worden war>® Diese 1im S Hl VO
CIC konziplerten Aussagen, die Z WaTl den esetzgeber selbst cht strikte bin-
den, aber doch eine zumindest bewußtseinsbildende nwendungsrichtlinie fest-
legen, sind VO  — olchem Gewicht, da{f sS1ie 1m Gesetz selbst hätten Eingang
finden mMmussen Alle diese bisherigen Voraussetzungen für die ewährung der
Ehelösung künftig LIUT der Durchführung überlassen, ich weder aus

rechtssystematischen Überlegungen och auch VO der ac selbst her für Vel-
tretbar. Zu leicht könnte der Vorwurf berechtigt erscheinen, der schon ange
VOT der ns  on aus 1973 derenVerwaltungspraxis 1n ezug auf die
Ehelösung zugunsten des aubDens gemacht wurde, der favor fidei habe sich 1n
einen favor idelium gewandelt, enn der mit einem Ungetauften verheiratete
T1IS könne unter uhilfenahme des Glaubensprivilegs, für das 1 Zweifel die
Rechtsgunst spri immer wieder se1INe Ehe ZUrTr Auflösung bringen>?, Die Kir-
che darf nicht VeErgESSCNH, da{fs S1e die Unauflöslichkeit jeder Ehe als eine Wesensel-
genschaft derselben rklärt hat (c 1009 Es darf auch nicht1 entferntesten
der 1INATUC entstehen, die Kıirche nehme ihre eigene Aussage ber die nauf-
lösliıchkeit der Ehe LLUT annn ernst, wenn es die ‚‚besondere Festigkeit” pecu-
liarıs firmitas) der sakramentalen vollzogenen Ehe gehe, während S1Ee bei en
anderen Ehen eine eher grofßzügige Handhabung obwalten lasse.
Betrachtet INan den SCber die Lösung der Ehe dem an ach als anl-
Zl äflt das eUe erecCc och deutlicher als das isherige erkennen, da{fs der
ICGesetzgeber sich 1m Zusammenhang mıiıt der Auflösbarkei bzw Un
auflösbarkeit VO FEhen eigentlich besser ın der Kichtung ausdrücken müflte Mit

Nr. I, un der Instructho Dazu KReskript der Kongregation für die Glaubenslehre a der TZDI-
SC} VO  - Freiburg/Br. VO: 21 1978
Nr und der Nnstrucho
Vgl Gampl, Privilegium uh alunt Petrinum, 1N: für Tanz Arnold, Wien 1963, 341
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Auffallend an der Formulierung des SCIC ist ferner, daß die in der Instruktion 
von 1973 anzutreffenden Beschränkungen bezüglich der Anwendbarkeit des Glau­
bensprivilegs nicht aufscheinen. Die Instruktion 1973 hat für derartige Ehelösun­
gen eine Reihe von einschränkenden Klauseln aufgestellt, von denen einige be­
sondere Erwähnung verdienen57• So wird gefordert, daß die aufzulösende Ehe 
wegen tiefgreifender und unheilbarer Zerrüttung in ihrer Lebensgemeinschaft 
nicht wiederhergestellt werden könne, daß mit der Gewährung der Ehelösung 
keine Gefahr eines öffentlichen Ärgernisses oder einer großen Verwunderung 
gegeben sei und daß der bittstellende Teil nicht selbst schuld am Zerbrechen der 
Ehe sei. Ferner dürfe der katholische Teil, mit dem eine neue Ehe geschlossen 
bzw. eine bereits eingegangene konvalidiert werden soll, nich t selbst durch 
eigene Schuld die Trennung der Ehegatten provoziert haben. Mag man bezüglich 
des einen oder anderen in der Instruktion enthaltenen Details auch einwenden, 
solche ins einzelne gehende Anweisungen beträfen eher die Vollziehung als die 
Gesetzgebung und seien daher besser in einer nach Promulgation des Gesetzes 
zu erlassenden Verordnung (Instruktion) zusammenzufassen, so gilt dies sicher 
nicht für jene Bestimmung der geltenden Instruktion, wonach die Auflösung der 
mit Dispens vom Hindernis der disparitas cultus geschlossenen Ehe nicht ge­
währt wird, um eine neue Ehe mit einem Ungetauften einzugehen, der die Taufe 
nicht empfangen will. Ferner wird die Auflösung nicht gewähr t für eine nichtsa­
kramentale gültige Ehe, die nach Auflösung einer nichtsakramentalen gültigen 
Ehe geschlossen bzw. konvalidiert worden war58 . - Diese im Stil von c. 1120 § 2 
CIC konzipierten Aussagen, die zwar den Gesetzgeber selbst nicht strikte bin­
den, aber doch eine zumindest bewußtseinsbildende Anwendungsrichtlinie fest­
legen, sind m. E. von solchem Gewicht, daß sie im Gesetz selbs t hätten Eingang 
finden müssen. Alle diese bisherigen Voraussetzungen für die Gewährung der 
Ehelösung künftig nur der Durchführung zu überlassen, halte ich weder aus 
rechtssystematischen Oberlegungen noch auch von der Sache selbst her für ver­
tretbar. Allzu leicht könnte der Vorwurf berechtigt erscheinen, der schon lange 
vor der Instruktion aus 1973 der kirchlichen Verwaltungspraxis in bezug auf die 
Ehelösung zugunsten des Glaubens gemacht wurde, der favor fidei habe sich in 
einen favor fidelium gewandelt, denn der mit einem Ungetauften verheiratete 
Christ könne un ter Zuhilfenahme des Glaubensprivilegs, für das im Zweifel die 
Rechtsgunst spricht, immer wieder seine Ehe zur Auflösung bringen 59 . Die Kir­
che darf nicht vergessen, daß sie die Unauflöslichkeitjeder Ehe als eine Wesensei­
genschaft derselben erklärt hat (c. 1009 SCIC). Es darf auch nicht im entferntesten 
der Eindruck entstehen, die Kirche nehme ihre eigene Aussage über die Unauf­
löslichkeit der Ehe nur dann ernst, wenn es um die „ besondere Festigkeit" (pecu­
liaris firmitas) der sakramentalen vollzogenen Ehe gehe, während sie bei allen 
anderen Ehen eine eher großzügige Handhabung obwalten lasse. 
Betrachtet man den Abschnitt über die Lösung der Ehe dem Bande nach als gan­
zen, so läßt das neue Eherecht noch deutlicher als das bisherige erkennen, daß der 
kirchliche Gesetzgeber sich im Zusammenhang mit der Auflösbarkeit bzw. Un­
auflösbarkeit von Ehen eigentlich besser in der Richtung ausdrücken müßte: Mit 

57 Nr. II, V und VI der Instructio. Dazu Reskript der Kongregation für die Gla ubenslehre an der Erzbi­
schof von Freiburg/Br. vom 21. 10. 1978. 

58 Nr. V und VI der lnstructio. 
59 Vgl. /. Gamp/, Privilegium uti aiunt Petrinum, in: FS für Franz Arnold, Wien 1963, 341. 
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einer einzıgen Ausnahme, na der vollzogenen Christenehe, sind alle übri-
gen Kategorien VO Ehen lösbar®®. Und ferner ware 1 Interesse einer eindeuti-
SCn Nomenklatur auch Sdgell, dafß 5 sich bei diesen als Ehelösungen bezeich-
neten Tatbeständen eigentliche Ehescheidungen handelt, durch ho-
heitlichen pruc verfügte Lösungen der Ehe dem anach aufgrund VO Tat-
sachen, die ach der Eheschließung eingetreten sind®!.
Während eS eım Privilegium Paulinum el da{fs die rühere FEhe erst muit der
Eingehun einer ‚„„1pSso facto”“ gelöst werde, eine parallele Aussage bei
der Lösung der halbchristlichen Ehe Ihese wird offensichtlich mit dem papst-
en Hoheitsakt gelöst.
b) uflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft
Die Überschrift ber diesen Abschnitt lautet nicht wıe 1mM (ö€* ‚„‚Die uflösung
VO  - Bett, 1S5C un Wohnung”, sondern ‚‚Die uflösung untier Aufrechterhal-
tung des Ehebandes”“ Das Schema beginnt mit der Feststellung, da{fß el Ehe-
gatten Pflicht un ecCc auf das heliche Zusammenleben (convictus coniugalis)
aben, sofern nicht eın rechtmäßiger Entschuldigungsgrund vorliegt ( 1105

Wesentlich anders als 1mM C ist die dem unschuldigen Teil eingeräumte Mög-
1C  el ausformuliert, bei Ehebruch des anderen die eneliche Lebensgemein-
schaft aufzugeben. Während der C(AC lediglich die dem a eDTruC unschuldi-
gChHh Teil zustehende Vollmacht erwähnt, sich unter gewlssen Voraussetzungen
VO der ehelichen Lebensgemeinschaft lösen, geht das Schema VO einem
deren Gesichtspunkt die rage ‘ heran. Wenngleich, beginnt 1106
SEIE. dringend raten sel, da{fs der Ehepartner VO christlicher 1e geleitet
un das Wohl deramıbesorgt, dem ehebrecherischen Partner Verzeihung
gewährt un die heliche Lebensgemeinschaft nicht aufgibt, komme ihm gleich-
ohl dieses ecCc sofern nicht selbst dem eDruc zugestimmt, diesen
veranladfst der celbst eDruc egangen habe In aum einem anderen Teil
des Eherechts kommt der egensa zwischen der moralischen und Juristi-
schen Ordnung deutlich ZUu USCdTUC wıe 1ler Im übrigen ist die dem
schuldigen Teil gewährte ollmacht, die heliche Lebensgemeinschaft ufzuge-
ben, gegenüber dem CIC eingeschränkt. In 1129 CelP der unschuldige
Teil könne die Ehegemeinschaft auch für Immer aufgeben, während nunmehr

1106 SCIC estlegt, dafs der unschuldige Eheteil, Wenn er die ebensge-

Ö0 Mit eC| trıtt Hopfenbeck (Anm dafür ein, 1ın der Gesetz ebung un wissenschaftlichen Dis-
kussion die sakramentale und als solche vollzogene Fhe A unauflöslich 7 bezeichnen; alle
deren Ehen selen durch die kirchliche utorıta lösbar. Diesem Postulat nach terminologischer

Ö
Klarheit ist indes das vorliegende Schema och nicht hinreichend erecht geworden.
Wenngleich Hopfenbeck als begriffliches Gegenstück ZUr: Unauflöslic keit (der vollzogenen Chrı1-
stenehe) den USCTUC ‚‚Auflösbarkeit“ bzw ‚‚Auflösung”“ verwenden un!: ‚‚Ehescheidung“ für
die Lösung der nichtvollzogenen Christenehe bzw für Lösung nicht- der halbchristlicher Ehen
vermeiden möchte, ist dennoch festzuhalten, daf(ß sich die kirchenrechtliche ÖSUNG muit dem 1m
staatlıchen Recht ausgebildeten Begriff der Scheidung ecC Denn hier wıe dort handelt sich
ıne UrCc| hoheitlichen pruc| VOTgEeENOMMEN! Beendigung einer gültigen und fehlerfrei zustan-
degekommenen Ehe spricht nichts dagegen, uch 1M kanonischen Recht In den genannten
Fällen VO Ehescheidung sprechen. Zum Begriff der Ehescheidung Koziol Welser (Anm 20), IL,
182
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einer einzigen Ausnahme, nämlich der vollzogenen Christenehe, sind alle übri­
gen Kategorien von Eh en lösbar60. Und ferner wäre im Interesse einer eindeuti­
gen Nomenklatur auch zu sagen, daß es sich bei diesen als Ehelösungen bezeich­
neten Tatbeständen um eigentlich e Ehescheidungen handelt, d. h. um durch ho­
heitlichen Spruch verfügte Lösungen der Ehe dem Bande nach aufgrund von Tat­
sachen, die nach der Eheschließung eingetreten sind61 . 

Während es beim Privilegium Paulinum heißt, daß die frühere Ehe erst mit der 
Eingehung einer neuen „ ipso facto" gelöst werde, fehlt eine parallele Aussage bei 
der Lösung der halbchristlichen Ehe. Diese wird offensichtlich mit dem päpst­
lichen Hoheitsakt gelöst. 

b) Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft 

Die Oberschrift über diesen Abschnitt lautet nicht wie im CIC „Die Auflösung 
von Bett, Tisch und Wohnung", sondern „Die Auflösung unter Aufrechterhal­
tung des Ehebandes". Das Schema beginnt mit der Feststellung, daß beide Ehe­
gatten Pflicht und Recht auf das eheliche Zusammenleben (convictus coniugalis) 
haben, sofern nicht ein rechtmäßiger Entschuldigungsgrund vorliegt (c. 1105 
SCIC). 
Wesentlich anders als im CIC ist die dem unschuldigen Teil eingeräumte Mög­
lichkeit ausformuliert, bei Ehebruch des anderen die eh eliche Lebensgemein­
schaft aufzugeben. Während der CIC lediglich die dem am Ehebruch unschuldi­
gen Teil zustehende Vollmacht erwähnt, sich unter gewissen Voraussetzungen 
von der ehelichen Lebensgemeinschaft zu lösen, geht das Schema von einem an­
deren Gesich tspunkt an die Frage heran. Wenngleich, so beginnt c. 1106 § 1 
SCIC, dringend zu raten sei, daß der Ehepartner von christlicher Liebe geleitet 
und um das Wohl der Familie besorgt, dem ehebrecherischen Partner Verzeihung 
gewährt und die ehelich e Lebensgemeinschaft nicht aufgibt, komme ihm gleich­
wohl dieses Recht zu, sofern er nicht selbst dem Ehebruch zugestimmt, diesen 
veranlaßt oder selbst Ehebruch begangen habe. - In kaum einem anderen Teil 
des Eherechts kommt m. E. der Gegensatz zwischen der moralischen und juristi­
schen Ordnung so deutlich zum Ausdruck wie hier. Im übrigen ist die dem un­
schuldigen Teil gewährte Vollmacht, die eheliche Lebensgemeinschaft aufzuge­
ben, gegenüber dem CIC eingeschränkt. In c. 1129 CIC heißt es, der unschuldige 
Teil könne die Ehegemeinschaft auch für immer aufgeben, während nunmehr 
c. 1106 § 3 SCIC festlegt, daß der unschuldige Eheteil, wenn er die Lebensge-

60 Mit Recht tritt Hopfenbeck (Anm. 54) dafür ein, in der Gesetzgebung und wissenschaftlichen Dis­
kussion nur die sakramentale und als solche vollzogene Ehe als unauflöslich zu bezeichnen; alle an­
deren Ehen seien durch die kirchliche Autorität lösbar. - Diesem Postulat nach terminologischer 
Klarheit ist indes das vorliegende Schema noch nicht hinreichend gerecht geworden. 

61 Wenngleich Hopfenbeck als begriffliches Gegenstück zur Unauflöslichkeit (der vollzogenen Chri­
stenehe) den Ausdruck „Auflösbarkeit" bzw. ,,Auflösung" verwenden und „Ehescheidung" für 
die Lösung der nichtvollzogenen Christenehe bzw. für Lösung nicht- oder halbchristlicher Ehen 
vermeiden möchte, ist dennoch festzuhalten, daß sich die kirchenrechtliche Lösung mit dem im 
staatlichen Recht ausgebildeten Begriff der Scheidung deckt. Denn hler wie dort handelt es sich um 
eine durch hoheitlichen Spruch vorgenommene Beendigung einer gültigen und fehlerfrei zustan­
degekommenen Ehe. M. E. spricht nichts dagegen, auch im kanonischen Recht in den genannten 
Fällen von Ehescheidung zu sprechen. -Zum Begriff der Ehescheidung Koziol- Weiser (Anm. 20), II, 
182. 
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meinschaft aufgibt, ach Ablauf VO sechs onaten der kirchlichen Autorität die
Gründe für die Trennung darzulegen habe Diese MUSSE annn darüber entschei-
den, ob der Ehepartner azu gebrac werden könne, sich muit dem anderen aus-

zusöhnen, da{fß die Trennung keine dauernde werde.
ach durchgeführter ITrennung ıst 1ın gee1igneter Weise für den Unterhalt un die
Erziehung der er SOrgeMN (c 1108 Urc diese allgemeine Wen-
dung werden die mehr 1NS Detail gehenden und stärker auf die katholische Erzlie-
hung der er abstellenden Normen des Kr abgelöst.

Vergültigung der Ehe
Die Bestimmungen ber die 508 einfache Vergültigung (convalıdatıo Sımplex) brin-
SCn dem C: egenüber keine wesentlichen Neuerungen, sondern lediglich Prä-
zisıerungen, die teils Urc die Terminologie des Schemas selbst, teıils Urc die
VON der TE erarbeiteten Ergebnisse bedingt SINd.
In ezug auf die eilung IN der UrZe: (sanatıo IN adıce) sind gegenüber dem ec
des CIC neben terminologischen Präzisierungen auch inhaltliche AÄAnderungen
festzustellen.
unachAs einmal wird festgestellt, da{fß eine Ehe L1IUT annn ın der urzel geheilt
werden könne, wenn deren Fortbestan wahrscheinlich SE1 (C 1115 In
Gegensatz 1139 C-1C el eES aber NUN, da{fs die mıi1t einem Hındernis des
Naturrechts oder pPOS1It1V göttlichen Rechts eingegangene Ehe ab dem eıtpun
des egfalls des Hindernisses 1n der urzel geheilt werden könne. Die Verwal-
tungspraxI1s des Heiligen Stuhles ist ohnedies schon ängere eıt ın diese KRıch-
tung gegangen.Zuständig für die Heilung 1n der urzel ist neben dem Heiligen

In Einzelfällen auch der Diözesanbischof (nicht der Ortsordinarius
schlechthin), auch WenNn mehrere Nichtigkeitsgründe 1n ein und derselben Ehe
zusammentfallen. Bel konfessionell gemischten Ehen sind die einschlägigen Be-
stimmungen beachten Der Diözesanbischof annn indes eine Heilung 1n der
urzel nicht vornehmen, WenNnn eın Hindernis vorliegt, dessen Dispens dem He1i-
lıgen Stuhl Vvorbehalten ist bzw 05 sich eın inzwischen weggefallenes
Hindernis des Naturrechts der pOSI1tIV göttlichen Rechts ndelt®?
Der CC sSschhe den Tit VII ber das erecC mıit einem 11UT adus zweı CanNnonNnes

bestehenden Kapitel ‚„‚De secundis nuptus“”. Das Schema macht dieser rage
keine Aussage. Abgesehen VO den nicht mehr geltenden liturgischen Beschrän-
kungen der 1147 C I: hinsic  ch der Zweitehe ist der Tenor des 11472 CIC
juristisch insofern problematisch, als er estlegt, da{fl die ach dem Tod des einen
Ehegatten geschlossene weıtehe erlaubt sSel Nun ist eES aber grundsätzlich nıcht
Aufgabe eines Gesetzbuches, testzustellen, da{fs eLiwas rlaubt, sondern Walllı et-
Was nıcht rlaubt bzw nıcht QUültig SEe1
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meinschaft aufgibt, nach Ablauf von sechs Monaten der kirchlichen Autorität die 
Gründe für die Trennung darzulegen habe. Diese müsse dann darüber entschei­
den, ob der Ehepartner dazu gebracht werden könne, sich mit dem anderen aus­
zusöhnen, so daß die Trennung keine dauernde werde. 
Nach durch geführter Trennung ist in geeigneter Weise für den Unterhalt und die 
Erziehung d er Kinder zu sorgen (c. 1108 SCIC). Durch diese allgemeine Wen­
dung werden die mehr ins Detail geh enden und stärker auf die katholische Erzie­
hung der Kinder abstellenden Normen des CIC abgelöst. 

9. V ergültigung der Ehe 

Die Bestimmungen über die sog. einfache Vergiiltigung (convalida tio simplex) brin­
gen dem CIC gegenüber keine wesentlich en Neuerungen, sondern lediglich Prä­
zisierungen, die teils durch die Terminologie des Sch emas selbst, teils durch die 
von der Lehre erarbeiteten Ergebnisse bedingt sind. 
In bezug auf die Heilung in der Wurzel (sanatio in radice) sind gegenüber dem Recht 
d es CIC neben terminologischen Präzisierungen auch inhaltlich e Änderungen 
festzustellen. 
Zunächst einmal wird festgestellt, daß eine Ehe nur dann in der Wurzel geheilt 
werden könne, wenn deren Fortbestand wahrscheinlich sei (c. 1115 § 3 SCIC). In 
Gegensatz zu c. 1139 § 2 CIC heißt es aber nun, daß die mit einem Hindernis des 
Naturrechts od er positiv göttlichen Rechts eingegangene Ehe ab dem Zeitpunkt 
d es Wegfalls des Hindernisses in der Wurzel geh eilt werden könne. Die Verwal­
tungspraxis des Heiligen Stuhles is t ohnedies schon längere Zeit in diese Rich­
tung gegangen .Zuständig für die H eilung in der Wurzel ist neben dem H eiligen 
Stuhl in Einzelfällen au ch der Diözesanbischof (nicht der Ortsordinarius 
schlechthin), au ch wenn mehrere Nichtigkeitsgründe in ein und derselben Ehe 
zusammenfallen. Bei konfessionell gemischten Ehen sind die einschlägigen Be­
stimmungen zu beachten . Der Diözesanbischof kann indes eine H eilung in der 
Wurzel nicht vornehmen, wenn ein Hindernis vorliegt, dessen Dispens dem H ei­
ligen Stuhl vorbehalten is t bzw. wenn es sich um ein inzwischen weggefallenes 
Hindernis des Naturrechts oder positiv göttlichen Rech ts handelt62. 

Der CIC schließt den Tit. VII über das Eherecht mit einem nur aus z wei canones 
bestehenden Kapitel „ De secundis nuptiis". Das Sch ema macht zu dieser Frage 
keine Aussage. Abgesehen von den nicht mehr geltenden liturgischen Beschrän­
kungen der cc. 1142f. CIC hinsichtlich der Zweiteh e ist d er Ten or des c. 1142 CIC 
juristisch insofern problematisch, als er festlegt, daß die nach dem Tod des einen 
Ehegatten geschlossene Zweiteh e erlaubt sei. Nun ist es aber grundsätzlich nicht 
Aufgabe eines Gesetzbuches, festzustellen, daß etwas erlaubt, sondern wann et­
was nicht erlaubt bzw. nich t gültig sei. 

62 Vgl. MP EpMun Nr. 8. 
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